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Referent am Landesprüfungsamt für Lehrämter an 
Schulen - 3)"  und ,,- an der Qualitats- und Unter
stutzungsAgentur - Landesmstitut für Schule -" 
eingefugt und die Wörter , ,- als LeIter emer Ge
schäftsstelle des Landesprufungsamtes fur Erste 
Staatsprüfungen für Lehramter an Schulen 3)" 
und , ,- als LeIter eines Dienstbereichs des Landes
prufungsamtes fur Zweite Staatsprüfungen für 
Lehrämter an Schulen 3 )"  gestrichen. 

c) In der Besoldungsgruppe A 16 werden die Wörter 
"DIrektor - als MItglIed der Geschaftsführung 
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (soweit 
mcht m den Besoldungsgruppen B 2, B 3 oder B 
4)" und "Direktor des Landesprüfungsamtes fur 
ZweIte Staatsprüfungen fur Lehramter an Schu
len" gestrichen und nach den Wortern "Leitender 
Kollegdirektor - als LeIter eines voll ausgebau
ten WeIterbildungskollegs mIt mmdestens zwei 
Blldungsgangen, darunter dem BIldungsgang 
Abendrealschule -" dIe Worter " LeItender RegIe
rungsdirektor - als ArbeItsbereichsleiter am Lan
desprüfungsamt fur Lehramter an Schulen -" und 
. ,- als ständiger Vertreter des DIrektors des Lan
desprüfungsamtes für Lehramter an Schulen - "  
sowie dIe Worter .,Leitender Regierungsschuldi
rektor - als ArbeItsbereichsleIter am Landespru
fungsamt fur Lehramter an Schulen -" und ,,- an 
der Qualitäts- und UnterstutzungsAgentur - Lan
desmstltut fur Schule -" eingefugt. 

3. DIe Besoldungsordnung B wird wie folgt geändert: 

41 

a) In der Besoldungsgruppe B 2 werden nach den 
Wörtern "Abteilungsdirektor - als der standige 
Vertreter des DIrektors des Landesbetriebes Geo
logischer Dienst -" die Worter . ,- als der standige 
Vertreter des DIrektors der Qualitats- und Unter
stutzungsAgentur - Landesinstltut fur Schule -"  
eingefügt, dIe Wörter "DIrektor - als Mitglied der 
Geschaftsführung der Unfallkasse Nordrhein
Westfalen (soweIt nicht m den Besoldungsgruppen 
A 16 ,  B 3 oder B4)" und "Direktor des Landesprü
fungsamtes fur Erste Staatsprüfungen fur Lehr
ämter an Schulen" gestrichen und nach den Wor
tern "DIrektor des Landesmuseums für Kunst und 
KulturgeschIchte m Münster 2 )"  die Wörter .,DI
rektor des Landesprufungsamtes für Lehrämter an 
Schulen" emgefügt. 

b) In der Besoldungsgruppe B 3 werden die Worter 
"Direktor - als Mitglied der Geschäftsführung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (soweit mcht in 
den Besoldungsgruppen A 16 ,  B 2 oder B 4)"  ge
strichen und nach den Wörtern "DIrektor der 
Fachhochschule fur Rechtspflege" die Worter "Di
rektor der QualItäts- und UnterstutzungsAgentur 
- Landesinstitut fur Schule -" emgefugt. 

c) In der Besoldungsgruppe B 4 werden dIe Worter 
"Direktor - als MitglIed der Geschäftsführung der 
Unfallkasse Nordrhem-Westfalen (soweIt nicht in 
den Besoldungsgruppen A 16 ,  B 2 oder B 3 ) "  und 
"Erster Direktor - als Geschäftsführer der Unfall
kasse Nordrhem-Westfalen (soweit mcht in der 
Besoldungsgruppe B 5) 1)" sowie die Fußnote 1) 
gestrichen und nach den Wörtern "Prasident der 
Deutschen Hochschule der Polizei" die Worter 
.,Stellvertretender Geschaftsfuhrer der Unfall
kasse Nordrhem-Westfalen" emgefugt 

d) In der Besoldungsgruppe B 5 werden nach den Wör
tern "DIrektor der Landwirtschaftskammer" die 
Wörter .,Direktor der Unfallkasse Nordrhem-West
falen" eingefugt und die Wörter "Erster Direktor -
als Geschäftsführer der Unfallkasse Nordrhem
Westfalen (soweIt mcht in der Besoldungsgruppe 
B 4) 2)" sowie die Fußnote 2) gestnchen. 

Artikel 3 

Ä nder ung des Ver gü tungs off enlegungs ges etzes 

§ 5 des Vergütungsoffenlegungsgesetzes vom 17. Dezem
ber 2009 (Gv. NRW. S. 950) wird aufgehoben. 

Ar tikel 4 
I nkr afttr eten 

Dieses Gesetz tntt am Tag nach derVerkündung m Kraft. 

Düsseldorf, den 2 .  Oktober 2014 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Die Ministerprasidentin 

Hannelore K r a f t 

2120 
82 

Für den Finanzminister 
Der Mimster 

fur Wirtschaft, Energie, Industrie, 
MIttelstand und Handwerk 

Garreit D u I n 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der JustizmImster 

Thomas K u t s c h a t  y 

- Gv. NRW. 2014 S. 624 

Gesetz zur Entwicklung und Stärkung 
einer demographiefesten, teilhabeorientierten 

Infrastruktur und zur Weiterentwicklung 
und Sicherung der Qualität von Wohn- und 
Betreuungsangeboten für ältere Menschen, 

Menschen mit Behinderungen und ihre 
Angehörigen (GEPA NRW) 

Vom 2. O ktober 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkundet WIrd: 

Ges etz zur Entwicklung und Stär kung 
einer demogr aphiefes ten, teilhabeor ientier ten 

I nfr as tr uktur und zur Weiter entwicklung 
und Sicher ung derQ ualität von Wohn- und 
Betr euungs angeboten für älter e Mens chen, 

Mens chen mit Behinder ungen und ihr e 
Angehör igen (GEPA NRW) 

Ar tikel 1 
Ges etz zur Weiter entwicklung des 

Landes pfleger echtes und Sicher ung einer 
unters tü tzenden I nfr as tr uktur für älter e Mens chen, 
pflegebedür ftige Mens chen und der en Angehör ige 

(Alten- und Pflegeges etz 
N or dr hein-Wes tfalen - APG NRW) 

§ 1 Ziele 

I nhaltsü bers icht 

Teil 1 
Allgemeine Bes timmungen 

§ 2 Gestaltung der Angebote 

§ 3 Tragerinnen und Trager, Kooperationsgebot, Lan
desausschuss 
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§ 4 Sicherstellung und Koordinierung der Angebots
struktur 

§ 5 Zusammenwlrken von Pflegeemrichtungen, Kran
kenhäusern und Vorsorge- und Rehabllltationsem
richtungen 

§ 6 Beratung 

§ 7 Örthche Planung 

§ 8 Kommunale Konferenz Alter und Pflege 

§ 9 Datenverarbeitung und Auskunftspfuchten 

Teil 2 
Finanzierung der pflegerischen Angebotsstruktur 

§ 10 Ermittlung der anerkennungsfähigen Aufwendun
gen stationärer Pflegeeinrichtungen 

§ 1 1  Allgememe Grundsätze der Forderung von Pflege
emnchtungen 

§ 12 Forderung ambulanter Pflegeeinnchtungen 

§ 1 3  Forderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
emrichtungen 

§ 14 Forderung vollstationarer Dauerpflegeemrichtun
gen (Pflege wohngeld) 

§ 1 5  Gesonderte Berechnung mcht geforderter Aufwen
dungen 

Teil 3 
Weitere Angebote 

§ 16 Komplementäre ambulante Dienste 

§ 17 Angebote zur Unterstutzung pflegender Angehon
ger 

§ 18 Einrichtungen der Behmdertenhilfe 

Teil 4 
Maßnahmen des Landes 

§ 19 Landesforderplan 

§ 20 Bencht der Landesreglerung zur Lage der Alteren 
in Nordrhein-Westfalen 

Teil 5 

§ 2 1  Verfahren, Datenschutz 

§ 22 Ubergangsregelungen 

§ 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten; Berichtspfucht 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Ziele 

( 1 )  Zlel dieses Gesetzes 1st dle Slcherstellung emer leis
tungsfählgen und nachhalhgen Unterstutzungsstruktur 
fur ältere Menschen und pflegebedurfhge Menschen 
SOWle deren Angehönge durch die Förderung der Entste
hung, Entwicklung und Quahtät von Dlenstleistungen, 
Beratungsangeboten, Pflegeeinrichtungen und alternati
ven Wohnformen. 

(2) Samtliche Maßnahmen nach diesem Gesetz sind dar
auf auszunchten, das Selbstbestimmungsrecht von alte
ren Menschen und pflegebedurfhgen Menschen in Jeder 
Lebensphase zu sichern. 

(3)  Dle Bedürfnisse der Pflegepersonen 1m Smne von 
§ 19 des Elften Buches Sozlalgesetzbuch - Soziale Pfle
geversicherung - (Arhkel 1 des Gesetzes vom 26 .  Mai 
1 994, BGBl. I S. 1014 , 1015 ) ,  das zuletzt durch Arhke1 2 a  
des Gesetzes vom 1 5 .  Juli 2013  (BGBl. I S .  2423) geandert 
worden 1st, und aller anderen Menschen, die auf der 
Basis von Selbstverpfuchtung, ohne kommerzielle Inter
essen, verlässlich und auf frel bestimmte Dauer Verant
wortung fur andere Menschen, denen Sle sich zugehörig 
fuhlen, ubernehmen (Angehönge) , sind bei der Gestal
tung derVersorgungsstruktur nach dlesem Gesetz beson
ders zu berückslchtigen. Angehorige smd m lhrer elge
nen Rolle anzuerkennen, in Planung und Umsetzung 
strukturell emzubmden und zu unterstutzen. 

§2 
Gestaltung der Angebote 

(1 )  Ausgangspunkt fur Planungen und dle Gestaltung 
der Angebote smd die Bedarfe älterer Menschen, pflege
bedürfhger Menschen und deren Angehönger. Dabei 
smd dle besonderen Bedurfnisse von Frauen und Män
nern durchganglg zu berückslchtigen. Dle Angebote sol
len orts- bezlehungsweise stadttellbezogen vorgehalten 
und weiterentwickelt werden und den älteren oder pfle
gebedürfhgen Menschen weltestgehend ermöghchen, an 
dem Ort lhrer Wahl wohnen zu können; die besonderen 
Bedarfe des ländlichen Raums sind zu berücksichhgen. 
Dabel smd alle Wohn- und Pflegeangebote vorrangig ein
zubeziehen, die eine Alternative zu emer vollständlgen 
statlOnaren Versorgung darstellen. Maßnahmen nach dle
sem Gesetz sollen auch kultursensible Aspekte beruck
sichhgen, msbesondere dle unterschiedlichen Bedurf
nisse der Menschen, die slch durch Mlgrationsgeschlchte, 
sexuelle Orienherung und geschlechtliche Idenhtät erge
ben konnen. Daruber hinaus 1st Armut und sozlaler Aus
grenzung entgegen zu wirken. 

(2)  Bei Planung, Gestaltung und Betrieb beziehungs
welse Ausfuhrung von Angeboten 1st darauf hmzuwlr
ken, dass dle Beshmmungen des Gesetzes zu dem Uber
emkommen der Vereinten Nationen vom 13 .  Dezember 
2006  uber dle Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(BGBl. 2008  II S. 1420; UN-Behindertenrechtskonven
tion) berucksichhgt werden. 

(3)  Bei Pflege einrichtungen haben Sanierung, Moderm
sierung, Umbau und Ersatzneubau Vorrang vor Neubau. 

§3 
Trägerinnen und Träger, 

Kooperationsgebot, Landesausschuss 

(1) Trägerinnen und Trager der Angebote nach diesem 
Gesetz können insbesondere die Kommunen, die Land
schaftsverbande, die Trägermnen und Träger der Pflege
verslcherung, die Medizmischen Dlenste der Kranken
verslcherungen, dle Freie Wohlfahrtspflege, andere 
gememnutzige oder privat-gewerbliche Anbleter sozwler 
Dlenstleistungen, dle Verbraucherzentralen, die Senio
renvertretungen und die Vertretungen der pflegebedürfh
gen Menschen, Menschen mlt Behinderungen, chronisch 
Kranken und Angehongen sowie die zuständlgen Lan
desbehorden sem. Diese sollen ihre Angebote bestmog
lich aufeinander abshmmen und unter Beruckslchhgung 
der Vorschriften zum Datenschutz zur Erreichung der in 
§ 1 bestimmten Ziele eng und vertrauensvoll im Interesse 
der pflegebedürfhgen Menschen zusammenarbeiten. 

(2) Zur Beratung der Landesreglerung m Fragen der 
Alten- und Pflegepolitlk nach dlesem Gesetz wlrd vom 
zuständlgen Ministerium ein "Landesausschuss Alter 
und Pflege" gebildet. Ihm gehören Vertretungen der in 
Absatz 1 genannten InshtutlOnen und Verbände sowie 
Interessenvertretungen der Beschäftigten an. 

(3)  Die Landesregierung wlrd ermachtigt, im Einverneh
men mit dem Landtag durch Rechtsverordnung dle dem 
"Landesausschuss Alter und Pflege" angehörenden Or
ganisationen unter Berucksichtigung der Interessen aller 
an der Alten- und Pflegepolitlk im Land Beteiligten zu 
benennen und das Verfahren zur Berufung der Mltgheder 
und zur Arbeit des Landesausschusses zu regeln. 

§4 
Sicherstellung und Koordinierung der Angebotsstruktur 

( 1 )  Die Krelse und kreisfreien Städte smd verpflichtet, 
eme den örtlichen Bedarfen entsprechende pflegensche 
Angebotsstruktur nach Maßgabe dieses Gesetzes sicher
zustellen, und beziehen hlerbel die krelsangehörigen 
Städte und Gemeinden ein. 

(2) Die Verpfuchtung des Absatz 1 erstreckt sich auch 
auf mcht pflegerische Angebote für altere, pflegebedürf
tige, von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen sowie 
auf pflegende Angehönge, wenn dlese Angebote nach
welsbar dazu beitragen, den aktuellen oder spateren Be
darf an pflegerischen Angeboten zu vermelden oder zu 
verringern. Dles gllt nur, sowelt der den Kreisen und 
kreisfrelen Städten fur diese Angebote entstehende Auf-
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wand höchstens dem Aufwand entspncht, den sie zur Si
cherstellung der durch diese Angebote entbehrlich wer
denden pflegenschen Angebote hatten aufwenden 
müssen Einklagbare Rechtsanspruche werden hierdurch 
nicht begrundet. 

(3)  Öffentliche Trager sollen neue elgene Einnchtungen 
und Angebote nur schaffen, sowelt slch keine geeigneten 
freigememnutzlgen oder pnvaten Trager finden. Insge
samt ist zur Absicherung des Wahlrechts der Betroffenen 
eine größtmögliche Trägervielfalt anzustreben. 

§ 5 
Zusammenwirken von 

Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 

(1 )  Die zugelassenen Krankenhauser, Vorsorge- und Re
habihtationsemnchtungen (§ 107 des Fünften Buches 
Sozlalgesetzbuch - Gesetzliche Krankenverslcherung -
(Artikel 1 des Gesetzes vom 20 .  Dezember 1988 ,  BGBl. I 
S 2477. 2482) ,  das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 1 1. August 2014 (BGBl. I S. 1346) geandert worden 
1st) sind verpflichtet, mit zugelassenen Pflegeemnchtun
gen (§ 72 des Elften Buches Sozlalgesetzbuch), dem Me
dizmlschen Dienst der Krankenversicherung oder dem 
Prüfdienst des Verbandes der Pnvaten Krankenverslche
rung e.v., den Betroffenen SOWle lhren Vertretungen und 
den Angehorigen mlt dem Zlel zusammenzuwlrken, den 
Ubergang von der Krankenhausbehandlung oder Reha
bihtatlOnsbehandlung m die elgene Wohnung oder unter 
Wahrung der Wahlfreiheit in eine Pflegeemnchtung si
cherzustellen. Emem Wunsch nach Rückkehr in die ei
gene Wohnung oder einer quartiersnahen Versorgung ist 
dabel durch Ausnutzung aller präventiven und rehablli
tatlVen Angebote moglichst zu entsprechen. 

(2) Uber die Zusammenarbelt nach Absatz 1 schließen 
die Landesverbande der Pflegekassen mit den Veremi
gungen der Tragerinnen und Trager und, sowelt solche 
nicht eXlstleren, mlt den Tragerinnen und Tragern von 
Krankenhäusern, Rehabllitationsemrichtungen und Pfle
geeinnchtungen Vereinbarungen. Diese Verembarungen 
sind für dle zugelassenen Krankenhäuser und Rehabili
tatlOnseinrichtungen SOWle die Pflege einrichtungen und 
Pflegekassen 1m Land unmittelbar verbindlich. 

§6 
Beratung 

Personen, die sich auf eine Sltuation der elgenen Pflege
bedurftlgkelt vorberelten oder bel denen diese bereits 
emgetreten ist, sowie deren Angehonge sind tragerun
abhangig uber die Ansprüche und Unterstützungsmög
lichkeiten entsprechend ihrer mdlViduellen Bedarfe zu 
beraten. Dle Beratung soll im abgestimmten Zusammen
wirken der Beratungsangebote, msbesondere der Kom
munen und Pflegekassen, vorgehalten werden. Hlerbel 
soll insbesondere auf gememsame, unabhangige Bera
tungsangebote vor Ort mit der Moglichkeit von zugehen
der Beratung und Fallmanagement hingewirkt werden, 
wobei fur Personen, dle eme Beratung m Anspruch neh
men, dle fachhche QualifikatlOn der Beratungsperson er
kennbar sein muss. Das zustandige Mmistenum schließt 
hlerzu Rahmenverembarungen nut den Kreisen und 
krelsfreien Stadten, den Landschaftsverbänden, den 
Pflegekassen und Dachverbanden sonstiger m der Bera
tung tatlger InstltutlOnen. 

§7 
Örtliche Planung 

(1) Die Planung der Krelse und krelsfreien Städte um
fasst 

1. dle Bestandsaufnahme der Angebote, 

2. die Feststellung, ob quahtatlv und quantltativ ausrel
chend Angebote zur Verfügung stehen und 

3. dle Klarung der Frage, ob und gegebenenfalls welche 
Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung oder Weiter
entwicklung von Angeboten erforderlich sind. 

Sie umfasst msbesondere komplementare Hilfen, Wohn
und Pflege formen SOWle zielgruppenspezifische Ange-

botsformen Wle persönhche Asslstenz und die Welterent
wicklung der ortlichen Infrastruktur. Dle Planung hat 
übergrelfende Aspekte der Teilhabe emer altengerechten 
Quartlersentwicklung zur Slcherung eines wurdevollen, 
mklusiven und selbstbestimmten Lebens, burgerschaftli
ches Engagement und das Gesundheitswesen einzubezle
hen. 

(2 )  Die Kreise bezlehen die krelsangehorigen Gemeinden 
m den Planungsprozess em und berückslchtlgen die Pla
nungen angrenzender Gebietskorperschaften. 

(3)  Zur Umsetzung der Planung teilen dle Krelse und 
krelsfrelen Städte anderen Beh6rden, die uber Entschel
dungsbefugnisse bel der Gestaltung der kommunalen In
frastruktur verfügen, dle Ergebmsse des Planungspro
zesses mlt und stimmen sich mit diesen ab. Dles gllt 
msbesondere fur dle die Bauleitplanung verantworten
den Tragerinnen und Trager. 

(4) Die Kreise und krelsfrelen Stadte stellen die Ergeb
nisse der örtlichen Planung sowie dle Umsetzung von 
Maßnahmen zum Stlchtag 3 1. Dezember jedes zweite 
Jahr, beginnend mit dem Jahr 2015 ,  zusammen. 

(5)  Sie haben dle ortliche Planung nach Absatz 4 ver
ständlich sowohl im Internet als auch m anderer geeig
neter Form kostenfrel zu veröffenthchen und daruber hl
naus dem zustandigen Ministerium zur Verfugung zu 
stellen Das für dle Pflegeversicherung zuständlge MmlS
terium wlrd ermachtigt. im Einvernehmen mlt dem 
Landtag durch Rechtsverordnung konkrete Vorgaben. 
msbesondere zu Aufbau und Mmdestmhalten der Pla
nungsprozesse, festzulegen. 

(6) Wenn dle Planung nach Absatz 1 Grundlage für eme 
verbindliche Entscheidung uber eine bedarfsabhangige 
Forderung zusatzhcher tell- oder vollstatlOnärer Pflege
emnchtungen nach diesem Gesetz sein soll, ist sie jahr
lich nach Beratung m der Kommunalen Konferenz Alter 
und Pflege durch Beschluss der Vertretungskorperschaft 
festzustellen (verbmdliche Bedarfsplanung) und offent
lich bekannt zu machen. Die verbindhche Bedarfspla
nung muss zukunftsonentlert emen Zeltraum von drei 
Jahren ab der Beschlussfassung umfassen und auf der 
Grundlage nachvollzlehbarer Parameter darstellen, ob 
das Angebot an Pflegeemnchtungen den örtlichen Be
darf abdeckt oder m welcher Höhe zur Bedarfsdeckung 
zusatzliche Kapazltaten erforderlich smd. Dle Aussagen 
können auf verschiedene Sozlalräume mnerhalb emes 
Kreises oder emer krelsfreien Stadt bezogen sein. Eme 
Bedarfsdeckung kann angenommen werden, wenn einer 
zu erwartenden Nachfrage nach den ]ewelligen Pflege
und Betreuungsangeboten ein mmdestens deckungsglei
ches Angebot gegenubersteht und auch Wahlmöglichkei
ten m angemessenem Umfang geslchert smd. 

§8 

Kommunale Konferenz Alter und Pflege 

( 1 )  Zur Umsetzung der in dlesem Gesetz und in den §§ 8 
und 9 des Elften Buches Sozlalgesetzbuch beschnebenen 
Aufgaben nchten die Kreise und krelsfreien Städte örtli
che Konferenzen ein. Diese tagen in der Regel zweimal 
jährlich. 

(2)  Dle Konferenzen wlrken mlt bei der Slcherung und 
Weiterentwicklung der örtlichen Angebote. Hierzu geho
ren lnsbesondere: 

1 die Mitwirkung an der kommunalen Pflegeplanung, 

2. die Mitwirkung an der Schaffung von altengerechten 
Quartiersstrukturen insbesondere unter Embezlehung 
neuer Wohn- und Pflegeformen, 

3. die Beratung stadt- beziehungswelse kreisubergrei
fender Gestaltungsnotwendigkelten im Zusammen
wirken mit den angrenzenden Kommunen, 

4. die Mitwirkung beim Aufbau integnerter Unterstut
zungs-. Entlastungs- und Vernetzungsstrukturen für 
pflegende Angehonge, 

5. die Betelligung der Gruppen nach § 3 Absatz 1 an 
Fragen der zukünftigen Sicherung der Pflege in den 
Kommunen, 
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6. dIe Untershitzung der örtlIchen Aufgabenkoordma
tlon. msbesondere im Bereich der Beratung und des 
Fallmanagements und 

7. die Beratung von InvestitlOnsvorhaben bel tell- und 
vollstatlOnären Pflege einrichtungen und, soweIt dIe 
Kommune mcht von der MöglIchkeIt des § 11 Ab
satz 7 Gebrauch macht. emer dIesbezüglichen Be
darfsemschatzung. 

(3) Mitglieder der örtlIchen Konferenzen sind msbeson
dere 

l. die jeweIls emrichtende Kommune. 

2 .  m KreIsen dIe kreisangeharigen Gemeinden, dIe es 
wunschen. 

3 .  die Ombudspersonen nach § 16  des Wohn- und TeIl
habegesetzes vom 2 .  Oktober 2014 (Gv. NRW. S. 625) .  

SOWIe Vertretermnen oder Vertreter 

4 .  der vor Ort tatlgen ambulanten und stationaren 
Wohn- und Pflegeeinrichtungen bzw. -dIenste, 

5 .  der entsprechenden Interessenvertretungen zur Mit
wirkung und Mitbestlmmung m den Pflegeemrich
tungen (BeIräte, VertretungsgremIen, Vertrauensper
sonen), 

6. der Trägerinnen und Trager der gesetzlIchen und 
pnvaten Pflegeversicherung, 

7. des Medizinischen DIenstes der KrankenverSIche-
rung. 

8. der kommunalen Semorenvertretung, 

9 .  der kommunalen IntegratlOnsrate und 

10 der örtlichen Selbsthilfegruppen und Interessenver
tretungen von pflegebedürftlgen Menschen, Men
schen mit Behinderungen, chronisch kranken Men
schen. Angehongen und Alten-Wohngemeinschaften 
SOWIe 

1 l .  der örtlIchen Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege. 

Andere an der Versorgung beteiligte Instltutionen oder 
Organisatlonen (zum BeIspiel Vertretungen der Woh
nungswirtschaft und der Verbande der Pflege berufe und 
Gewerkschaften) können beteiligt werden 

(4) Die Benchte der Behörden nach § 14 Absatz 11 des 
Wohn- und Teilhabegesetzes sind regelmäßig m dIe Bera
tungen emzubeziehen. 

(5) Über die Ergebnisse der Beratungen der kommuna
len Konferenzen Alter und Pflege 1st dem zustandigen 
Ministerium zum 3l .  Dezember eines jeden Jahres zu be
nchten. Den Trägerinnen und Tragern 1st zu ihren Inves
titionsvorhaben das etwaIge Ergebms der Beratung 
mItzuteIlen. 

§9 
Datenverarbeitung und Auskunftspflichten 

(1) Die Pflegekassen, die Trägerinnen und Träger der So
ZIalhIlfe. die Trägerinnen und Trager der Pflegeemnch
tungen. dIe privaten VerSIcherungsunternehmen sowie 
dIe Medlzmlschen Dienste der Krankenversicherungen 
smd verpflichtet, dem zustandigen Mimstenum und den 
Kreisen und kreIsfreIen Städten dIe fur die Zwecke der 
Planung und der Investltionskostenförderung 1m Pflege
bereich erforderlichen Auskunfte zu erteilen. Personen
bezogene Daten sind zu anonymisIeren. 

(2) Das fur die PflegeversIcherung zuständIge Mimste
num kann dIe Erfüllung der Aufgaben nach diesem Ge
setz durch den Emsatz emes Verfahrens zur elektrom
schen Datenverarbeitung unterstützen. Das Mimsterium 
1St berechtlgt, zum Zwecke emer landesweiten Planung 
Auswertungen vorzunehmen. Personenbezogene Daten 
smd vorher zu anonymisieren. 

(3)  Das fur dIe Pflegeversicherung zustandlge Ministe
rlUm wird ermachtigt, im Einvernehmen mit dem Land
tag durch Rechtsverordnung das Nähere zur Ausgestal
tung des Verfahrens zu bestimmen, insbesondere dIe 
Nutzung des Verfahrens zur elektromschen Datenverar
beitung nach Absatz 2 fur die zustandigen Stellen und 
die Trägermnen und Trager verbindlich vorzugeben 

sowie Art und Umfang der Daten und die datenverant
wortlIchen Stellen festzulegen. 

Teil 2 
Finanzierung der pflegerischen Angebotsstruktur 

§ 10 
Ermittlung der anerkennungsfähigen Aufwendungen 

stationärer Pflegeeinrichtungen 

(1 )  Grundlage der FinanzIerung von stationaren Pflege
einnchtungen nach §§ 9, 82 Absatz 3 des Elften Buches 
SozIalgesetzbuch 1St die Ermittlung der betnebsnot
wendIgen Aufwendungen im Sinne des § 82 Absatz 2 
Nummer 1 und Nummer 3 des Elften Buches SozIalge
setzbuch (forderungsfahige Aufwendungen) durch den 
zustandlgen uberörtlichen Trager der SozialhIlfe. 

(2) Anerkennungsfahlg smd dabeI Aufwendungen. die 
für bereits durchgefuhrte Maßnahmen angefallen sind 
oder fur SIcher im Veranlagungs zeitraum durchzufuh
rende Maßnahmen anfallen werden und betnebsnotwen
dig sind Sofern hierfur eine offentlIche Forderung ge
wahrt wurde oder WIrd, ist dIese mmdernd zu 
berucksichtigen. 

(3)  Aufwendungen gelten als betriebsnotwendig. wenn 
SIe 

l. dazu dienen. eme den aktuellen fachlichen Standards 
entsprechende Qualitat von Pflege und Betreuung zu 
gewahrleisten und bezIehungsweise oder dIe fur Pfle
geemrichtungen geltenden offentlich-rechtlichen An
forderungen, insbesondere die qualItatlVen Vorgaben 
nach § 1 1  Absatz 3 ,  zu erfüllen und 

2 .  den Grundsatzen der Sparsamkeit und Wirtschaft
lichkeit entsprechen und msbesondere landesrechtlich 
festgelegte AngemessenheItsgrenzen nic;ht uberschrel
ten. Uber Ausnahmen 1m Fall emer Uberschreitung 
der Angemessenheitsgrenzen entscheIdet dIe Jeweils 
zustandlge Beharde, wobei stets das Emvernehmen 
ZWIschen dem zustandigen ortlichen und überortlI
chen Trager der SozialhIlfe anzustreben ist. Sollte 
Einvernehmen mcht hergestellt werden konnen, so 
entscheIdet der örtlIche Trager der SOZIalhilfe. 

(4) Der zuständIgen Behörde ist im Vorfeld von baulI
chen Maßnahmen GelegenheIt zu geben, dIe Trägerinnen 
und Träger der Einrichtungen hinSIchtlich der Wirt
schaftlichkeit und BetnebsnotwendigkeIt (Anerken
nungsfahigkeit) der entstehenden Aufwendungen zu be
raten. 

(5) Die förderungsfahigen Aufwendungen smd uber 
einen angemessenen Zeitraum linear zu verteIlen. 

(6) Aufwendungen fur ErweIterungen und sonstige bau
liche Maßnahmen an einem Gebäude (Folgeinvestitio
nen), ehe als wesentliche Verbesserung über einen Erhalt 
oder eme Wiederherstellung des ursprünglIchen Zustan
des hinausgehen, sind anzuerkennen, wenn sie erforder
lich smd. um dIe für dIe Emrichtungsträgerm oder den 
Emrichtungsträger geltenden und zwingend umzuset
zenden gesetzlichen Vorgaben fur dIe Gestaltung der Ge
bäude zum Betneb der Emrichtung zu erfüllen SIe kan
nen darüber hinaus auch anerkannt werden, wenn die 
Maßnahme dazu dient, das Gebäude dem jeweIls aktuel
len Stand pflegefachlIcher. energetlscher und sonstlger 
baufachlIcher Erkenntmsse anzupassen und dIe Aufwen
dungen m emem angemessenen Verhältnis zu den Vortei
len stehen, die die Maßnahme fur die Nutzerinnen und 
Nutzer bringt. Aufwendungen für Maßnahmen, die zu 
einer Erweiterung des bIsher vorhandenen Platzangebo
tes fuhren, können nur anerkannt werden, wenn ohne SIe 
ein dem aktuellen Bedarf entsprechendes Angebot an 
Plätzen m statlOnaren Emrichtungen vor Ort nicht SI
chergestellt werden kann. DIe Summe aus der AdditIon 
der Aufwendungen fur Maßnahmen im Sinne des Sat
zes 2 und der vor der Maßnahme bestehenden Restwerte 
darf die Hohe der fur einen Neubau anerkennungsfahi
gen Aufwendungen mcht überschreIten. 

(7)  Für stationare Pflegeeinnchtungen gelten emheItli
che Anforderungen an dIe Anerkennungsfahigkeit von 
Aufwendungen, es sei denn, in der VergangenheIt wurden 
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abweichende Angemessenheitsgrenzen und Verteilungs
zeItraume anerkannt. DIese gelten auch weiterhm fort. 

(8) Für EIgentum und Miete bezIehungsweIse Pacht gel
ten grundsatzlich die gleichen Maßstabe insbesondere 
hmslchthch der AngemessenheIt der anerkennungsfähi
gen Aufwendungen m Ihrem Verhaltms zum tatsachh
chen Nutzwert des Objektes. Befinden sIch betriebsnot
wendige Anlageguter nicht im Eigentum der Tragennnen 
und Trager, sondern m emem Mlet- beziehungsweise 
Pachtverhaltms, so konnen dIe tatsachhchen Miet- bzw 
Pachtzahlungen als Aufwendung im Smne des § 82 Ab
satz 3 des Elften Buches SozIalgesetzbuch anerkannt 
werden, sofern SIe betriebsnotwendig und angemessen 
smd. Die Anerkennungsfähigkeit der Zahlungen 1St 
dabeI auf dIe Beträge beschrankt, die bel einer ver
gleichbaren Emnchtung im Eigentum der Trägerin oder 
des Tragers anerkennungsfahlg wären. 

(9) Das für dIe Pflegeversicherung zuständige Mmiste
num wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Land
tag durch Rechtsverordnung das Nahere zu regeln zur 
Ermittlung der forderungsfahigen Aufwendungen, insbe
sondere zum Verfahren und zu Art, Hohe und linearer 
Verteilung der anerkennungsfahlgen Aufwendungen, zur 
Angemessenheit von Aufwendungen nach Absatz 6 
Satz 2 SOWIe der Berechnung zur Verteilung der aner
kannten Betrage auf dIe Pflegebedürftigen. Fur Instand
haltungs- und Instandsetzungsaufwendungen sowie die 
jeweils der Verteilung zugrunde zu legende Belegungs
quote können Pauschalierungen vorgenommen werden, 
dIe sIch an den tatsachlichen Gegebenheiten zu onentle
ren haben. Durch Rechtsverordnung sind zudem das Ver
fahren emer Vergleichsberechnung nach Absatz 8 sowie 
mogliche Ausnahmen näher zu regeln. Daruber hinaus 
wIrd das Mmistenum ermachtlgt, das Verwaltungsver
fahren zur gesonderten Berechnung mcht geforderter 
Aufwendungen gemaß § 82 Absatz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch zu regeln. 

§1 1  
Allgemeine Gr undsätze der Förder ung von 

Pflegeeinr ichtungen 

(1) Für Emrichtungen nach § 7 1  des Elften Buches Sozi
algesetzbuch werden forderungsfahige Aufwendungen 
1m Smne des § 10 Absatz 1 nach Maßgabe dIeses Geset
zes gefordert. 

(2) Voraussetzungen für dIe Forderung sind der Ab
schluss emes Versorgungs vertrages nach § 72 Absatz 1 
des Elften Buches SOZIalgesetzbuch und eine vertragli
che Regelung nach § 85 oder § 89 des Elften Buches So
zialgesetz buch. 

(3) Voraussetzung für dIe Bewlliigung der Forderung ist 
die Beachtung der Anforderungen an die Wohnquahtät 
nach dem Wohn- und Teühabegesetz und den hIerauf be
ruhenden Rechtsverordnungen, soweit sie für dIe Ein
richtung anwendbar sind. Zustandige Stellen fur diese 
Feststellungen smd die Kreise und kreIsfreIen Städte 

(4) Werden Förderungen nach Teil 2 dieses Gesetzes ge
wahrt, handelt es sich hierbei um öffentliche Forderun
gen der Pflegeeinrichtungen gemaß § 9 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch. Dies gilt insbesondere auch für die an 
der wlrtschafthchen LeistungsfahigkeIt der Pflegebe
durftigen orientierte finanzielle Unterstutzung der Pfle
gebedurftigen nach § 14. 

(5) Zustandig für die Forderung ist der ortllche Träger 
der Sozlalhüfe oder fur Berechtlgte nach dem Sozialen 
Entschadigungsrecht der überörthche Tl'ager der Kriegs
opferfursorge. Die KreIse können kreisangehonge Ge
memden zur Durchführung der Ihnen nach diesem Ge
setz ob hegenden Aufgaben durch Satzung heranzIehen; 
diese entscheiden dann m eigenem Namen. In den Sat
zungen ist zu bestimmen, welche Aufgaben ganz oder 
teilweIse zu erfüllen smd. 

(6) DIe der Forderung stationarer Pflegeeinnchtungen 
zugrunde gelegten Aufwendungen bedürfen der Ermitt
lung durch den zustandlgen uberortlichen Tl'ager der So
zialhüfe nach den Grundsätzen des § 10. Die Aufwen
dungen smd für alle pflegebedürftigen Menschen nach 
einheitlichen Grundsatzen zu bemessen; eme Differen
zIerung nach Kostentragern ist unzulässig. 

(7) Der ölihche Tl'ager der Sozialhilfe kann bestimmen, 
dass eine Forderung fur teil- und vollstationare Pflege
emrichtungen im Sinne der §§ 13 und 14 dIeses Gesetzes, 
die innerhalb semes ortllchen Zuständigkeits bereiches 
neu entstehen und zusatzliche Platze schaffen sollen, 
davon abhangig 1St, dass für die Einrichtungen auf der 
Grundlage der örtlichen verbindlichen Bedarfsplanung 
nach § 7 Absatz 6 ein Bedarf bestätigt wird (Bedarfsbe
statigung). Eme solche Fordervoraussetzung 1St von der 
Vertretungskorperschaft nut WIrkung für alle zusatzlich 
entstehenden Platze m Emnchtungen mnerhalb ihres 
ortlichen Zustandigkeitsbereiches zu beschließen und of
fenthch bekannt zu machen. Sie gilt für sämthche Plätze 
emer Emnchtung unabhängIg davon, wer Kostentrager 
einer Forderung nach diesem Gesetz ist. Der Beschluss 
nach Satz 1 gIlt fur samthche Plätze, fur dIe erstmals 
nach dem Beschluss ein Antrag auf Förderung gestellt 
WIrd, es seI denn, die Tragerin oder der Trager der Em
richtung hat zu einem früheren Zeitpunkt eine Bestati
gung der zuständIgen Behörde uber dIe Förderfähigkeit 
erhalten. In dem Beschluss ist festzulegen, ob Maßstab 
für die Bedarfsfeststellung alleme der Gesamtbedarf 1m 
ortlichen Zustandigkeitsbereich sein soll oder auch ein 
m der ortllchen Planung ausdruckhch ausgeWIesener so
zlalräumhcher Bedarf Grundlage einer Bedarfsbestätl
gung sem kann. 

(8) Das für dIe PflegeverSIcherung zuständige Mimste
rium wird ermächtigt, 1m Einvernehmen mit dem Land
tag durch Rechtsverordnung das Nahere zu den Anforde
rungen an den Beschluss nach Absatz 7 Satz 1 und zum 
Verfahren der Bedarfsbestätlgung zu regeln. Zu regeln 
smd insbesondere ein diskriminierungs freIes Auswahl
verfahren und obJektlve Entscheidungskntenen für den 
Fall, dass nach Feststellung und öffenthcher Bekanntma
chung emer verbindlichen Bedarfsplanung mehr Trage
rmnen und Träger Interesse an der Schaffung zusätzli
cher Angebote bekunden, als dies zur Bedarfsdeckung im 
Smne des § 7 Absatz 6 erforderhch 1St Kritenum für die 
Auswahl kann dabei neben den m dIesem Gesetz formu
lierten Zielsetzungen insbesondere auch eine sozlalrau
mliche Bedarfsonentlerung sein. 

§ 12 
För der ung ambulanter Pflege einr ichtungen 

(1 )  Die durchschmtthchen Aufwendungen nach § 10 Ab
satz 1, die durch unmittelbar pflegerische Leistungen 
nach dem Elften Buch SozIalgesetzbuch bedingt sind, 
werden bei Pflegediensten nach § 7 1  Absatz 1 des Elften 
Buches SozIalgesetzbuch durch angemessene Pauschalen 
gefordert. BetreIbt der Tl'äger eines Pflegedienstes eine 
Wohngemeinschaft nach § 24 Absatz 3 des Wohn- und 
Teilhabegesetzes und stellt die Nutzung dieses Angebo
tes eme angemessene Alternatlve zur Nutzung emer nach 
§ 1 1  geförderten statlOnären Einnchtung dar. so umfasst 
die Forderung nach Satz 1 auch die Aufwendungen, die 
dem Träger für diese Wohngemeinschaft entstehen. 

(2) Das für die Pflegeversicherung zustandige Ministe
rium wird ermachtigt, 1m Emvernehmen mit dem Land
tag durch Rechtsverordnung dIe Höhe der Pauschale 
nach Absatz 1 Satz 1, das Verfahren zu ihrer Berechnung 
anhand uberprufbarer Leistungskennzahlen sowie dIe 
EmzelheIten einer moghchen zusätzhchen Förderung 
nach Absatz 1 Satz 2 festzulegen. 

§ 13 
För der ung von Tages-, N acht- und 

Kur zzeitpflegeeinr ichtungen 

(1 )  Die Forderung von Plätzen in Tages-, Nacht- und 
Kurzzeitpflegeemrichtungen, dIe von als pflegebedurftig 
1m Smne des Elften Buches Sozialgesetzbuch anerkann
ten Personen genutzt werden, erfolgt zur Fmanzierung 
der gesondert ausgewiesenen forderungsfahigen Auf
wendungen im Sinne des § 10 durch einen auf die em
zeine Nutzerin beziehungsweise. den einzelnen Nutzer 
bezogenen Aufwendungszuschuss. Bel der Ermittlung 
der forderungsfahigen Aufwendungen werden die Beson
derheiten der Belegung und Kostengestaltung berück
SIchtigt. Der Anspruch auf Zahlung des Aufwendungszu
schusses besteht nur fur Emnchtungen, dIe nicht nach 
den Regelungen dieses Gesetzes oder der auf Grundlage 
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dieses Gesetzes erlassenen Verordnung von der Forde
rung nach diesem Gesetz ausgeschlossen smd. 

(2) Das fur dle Pflegeversicherung zuständige Ministe
num wlrd ermachhgt, im Einvernehmen mIt dem Land
tag durch Rechtsverordnung das Nähere zum Verfahren 
der Forderung nach Absatz 1 zu regeln. Dabel kann es 
zur Erreichung eines bedarfsangemessenen Angebotes 
auch Abweichungen von den nach § 10 Absatz 8 festge
legten Berechnungsmaßstaben festlegen, dle zu einer 
schnelleren Refinanzlerung der tatsächlichen Aufwen
dungen führen. 

§14 
Fö rderu ng voll s tationärer Dau erpflegeeinrichtu ngen 

(Pflegewohngeld) 

(1 )  Pflegewohngeld wird in vollstationaren Dauerpflege
emnchtungen in Nordrhem-Westfalen als Unterstutzung 
der Personen (Anspruchsberechtigte) gewahrt, die gemäß 
§ 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch pflegebedurfhg 
und nach § 43 des Elften Buches Sozlalgesetzbuch oder 
im Rahmen einer privaten Pflegeversicherung an
spruchs berechtigt sind und deren Einkommen und Ver
mogen unter Benickslchhgung des Einkommens und 
Vermögens ihrer nicht getrennt lebenden Ehegattmnen, 
Ehegatten, emgetragenen Lebenspartnerinnen oder Le
benspartnern oder der mit lhnen m eheähnhcher oder le
benspartnerschaftsähnlicher Gememschaft lebenden 
Personen zur Fmanzlerung der von lhnen ansonsten zu 
tragenden förderungsfahigen Aufwendungen 1m Smne 
des § 10 Absatz 1 ganz oder tellwelse nicht ausreicht. 
Hlervon 1st auszugehen, wenn der Tt'ager der Sozialhilfe 
dle Kosten nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch -
Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 
2003 ,  BGBL I S. 3022) ,  das zuletzt durch Artlkel 1 des 
Gesetzes vom 1. Oktober 2013  (BGBL I S. 3733)  geandert 
worden 1st, endgultig tragt oder im Falle der Sozlalhllfe
berechtigung zu tragen hätte. Der Anspruch auf Zahlung 
von Pflegewohngeld besteht nur m Einnchtungen, die 
mcht nach den Regelungen dieses Gesetzes oder der auf 
Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Verordnung von 
der Förderung nach diesem Gesetz ausgeschlossen sind. 

(2)  Pflegewohngeld wlrd mcht gezahlt, wenn durch Em
satz eigenen Emkommens und Vermogens die Zahlung 
der InvestitlOnskosten moglich ist oder wenn dle erfor
derliche Leistung von Dritten oder Tragern anderer So
ziallelstungen außerhalb des Zwölften Buches Sozlalge
setz buch vorgesehen ist. Pflegewohngeld wird mcht 
gezahlt fur Berechtigte, die als Kriegsopfer emen An
spruch auf Gewahrung von Versorgung nach § 1 m Ver
bindung mit § 2 6 c  des Bundesversorgungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22 .  Januar 1982 
(BGBL 1. S. 2 1 ), das zuletzt durch Artlkel l a  des Geset
zes vom 24.  Mai 2014  (BGBL 1. S. 538) geandert worden 
ist, haben oder Lelstungen in den Fällen des § 25 Ab
satz 4 des Bundesversorgungsgesetzes mittelbar erhalten. 

(3)  Dle Ermittlung des einzusetzenden monatlichen 
Emkommens und Vermogens erfolgt entsprechend der 
Regelungen des Elften Kapitels des Zwolften Buches So
zialgesetzbuch und der §§ 25 bis 27 j des Bundesversor
gungsgesetzes. Abweichend hlervon sind von dem Em
kommen zusatzhch abzusetzen: 

1 der Barbetrag zur personlichen Verfugung nach § 2 7 b  
Absatz 2 des Zwolften Buches Sozlalgesetzbuch und 
fur Personen, die sich am 3 1 .  Dezember 2004 in emer 
stationaren Einrichtung befinden, der zusätzhche 
Barbetrag des § 133  a des Zwolften Buches Sozlalge
setzbuch, 

2 .  dle Kosten fur Unterkunft und Verpflegung, 

3. die von der Pflegekasse mcht abgedeckten Pflegekos
ten (§ 43 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetz
buch) und 

4. em weiterer Selbstbehalt von 50 Euro monatlich, J e
doch beschrankt auf den Jewelligen Emkommens
überhang. 

Dle Gewahrung von Pflegewohngeld darf zudem mcht 
abhanglg gemacht werden von dem Einsatz oder der Ver
wertung kleinerer Barbetrage und sonshger Geldwerte 
m Hohe von blS zu 10 000 Euro bezlehungsweise 1 5 000 
Euro bei l1lcht getrennt lebenden Ehegattmnen, Ehegat-

ten, eingetragenen Lebenspartnermnen oder Le
benspartnern sowie eheahnlichen oder lebenspartner
schaftsähnlichen Gemeinschaften. 

(4) Unterhaltsansprüche der pflegebedürftigen Person, 
ausgenommen gegenüber nicht getrennt lebenden Ehe
gattmnen, Ehegatten, Partnermnen und Partnern emge
tragener Lebenspartnerschaften sowie eheähnhcher oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gememschaften, blelben 
unberücksichhgt. § 94 des Zwolften Buches Sozlalge
setzbuch und § 27 h des Bundesversorgungsgesetzes fin
den keine Anwendung. § 41 Absatz 4 des Zwölften Bu
ches Sozlalgesetzbuch findet entsprechend Anwendung. 

(5) Glelchartlge Lelstungen anderer Sozlallelstungstra
ger blelben von der Forderung mit Pflegewohngeld unbe
ruhrt. § 2 Absatz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetz
buch gilt entsprechend. 

(6) Pflegewohngeld wlrd nur für pflegebedurftige Men
schen gewährt, die lhren gewohnlichen Aufenthalt im 
Smne des § 30 Absatz 3 Satz 2 des Ersten Buches Sozial
gesetzbuch - Allgemeiner Teil - (Artlkel 1 des Gesetzes 
vom 1 1. Dezember 1975 ,  BGBL I S. 3015) ,  das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 19 .  Oktober 2013  
(BGBL I S.  3836 )  geandert worden ist, vor Helmemtritt 
im Land Nordrhein-Westfalen gehabt haben. Dies gilt 
nicht, sofern dle pflegebedürfhge Person nachwelst, dass 
in dem KrelS oder der kreisfreien Stadt, in dem oder in 
der die Pflegeemrichtung lhren Sitz hat, eine m gerader 
oder nicht gerader Linie verwandte Person des ersten 
oder zweiten Grades 1m Smne des § 1589 Bürgerhches 
Gesetzbuch ihren gewohnhchen Aufenthalt hat. 

(7) Pflegewohngeld ist kem Einkommen der Bewohnerm 
und des Bewohners im Smne des Zwolften Buches Sozi
algesetzbuch. 

(8) §§ 9 1  und 93 des Zwolften Buches Sozlalgesetzbuch 
sind entsprechend anwendbar. 

(9) Das für die Pflegeversicherung zustandige Mimste
rium wlrd ermächhgt. 1m Emvernehmen mIt dem Land
tag durch Rechtsverordnung das Nähere festzulegen zum 
Antragsverfahren, zur Prüfung und Berechnung der An
spruchsvoraussetzungen, zur Dauer und Hohe sowie zum 
Verfahren zur Anderung der Lelstungsgewahrung. 

§ 15 
Ges onderte Berechnu ng nicht 

gefö rderter Auf wendu ngen 

Pflegeemrichtungen konnen pflegebedurftigen Menschen 
die durch offenthche Forderung nicht gedeckten Auf
wendungen 1m Sinne des § 10 Absatz 1 gesondert be
rechnen. Die gesonderte Berechnung bedarf der Zushm
mung des uberortlichen Tt'agers der Sozlalhllfe. Dies gilt 
nicht für Einrichtungen, dle nach den Regelungen dieses 
Gesetzes oder der auf Grundlage dieses Gesetzes erlasse
nen Verordnung von der Forderung nach diesem Gesetz 
ausgeschlossen sind. 

§ 16 
Komplementäre ambu lante Diens te 

( 1 )  Zu den komplementären ambulanten Diensten ge
horen msbesondere hauswlrtschaftliche Hilfen, Bera
tungsdlenste zur Wohnraumanpassung, Hausbetreu
ungsdlenste, Hausnotrufdienste und andere erganzende 
ambulante Hllfen Wle personhche Assistenz für ältere 
und pflegebedürfhge Menschen und Angehonge. 

(2)  Die Kreise und kreisfreien Stadte stellen die zur Um
setzung des Vorranges der häuslichen Versorgung erfor
derlichen komplementären ambulanten Dienste sicher. 

§ 17 
Angebote zu r U nters tü tzu ng pflegender Angehö riger 

(1 )  Die Kreise und krelsfrelen Stadte sind für ein be
darfsgerechtes Angebot an Unterstützungslelstungen für 
pflegende Angehönge verantwortlich. Hlerbei smd min
destens solche Angebote vorzuhalten, ohne deren Inan
spruchnahme den pflegenden Angehongen die Fortset
zung lhrer pflegenden Tätigkeiten nicht moglich ware. 
§ 4 Absatz 2 Satz 2 gllt entsprechend. 
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( 2 )  Als Angebote nach Absatz 1 kommen insbesondere 
QualIfizierungsangebote, RechtsinformatlOnen, und Er
fahrungsaustausch in Betracht. Zudem sind bei der Ge
staltung der Pflege- und Betreuungsangebote, dle die 
Pflege durch Angehörige ergänzen, die Bedarfe der pfle
genden Angehongen zu berucksichtlgen. 

§ 18 
Einri chtun gen der Be hind erten hi lfe 

Soweit m Emnchtungen der Behmdertenhllfe nach dem 
Zwolften Buch Sozlalgesetzbuch Pflegelelstungen nach 
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch erbracht werden, smd 
die betnebsnotwendlgen Investitionsaufwendungen oder 
Aufwendungen für Miete, Pacht, Erbbauzms, Nutzung 
oder Mitbenutzung gemaß § 82 Absatz 3 Satz 1 des Elf
ten Buches Sozlalgesetzbuch vom zuständigen uberortli
chen Trager der Sozwlhllfe zu fordern, sowelt mcht an
dere Lelstungsträger zur Fmanzlenmg verpflichtet sind. 

§ 19 
Lande sförderplan 

(1)  Das zustandige Mimstenum erstellt für jede Legisla
turperiode einen Landesforderplan, in dem dle Maßnah
men der Landesregierung zur Errelchung der Zlele nach 
§ 1 gebundelt und planmaßlg aufbereltet werden. Hlerzu 
kimnen insbesondere gehoren 

1. die Forderung landesweiter Strukturen der Partizl
pation alterer Menschen, 

2 dle Förderung landeswelter Beratungsstrukturen 
zur Untershitzung der kommunalen Beratungsange
bote und Maßnahmen zur Koordinierung und Quali
fizierung von Beratungsangeboten emschlIeßlIch der 
Wohn beratungsstellen, 

3 .  besondere Maßnahmen zur Forderung alternahver 
Wohn- und Betreuungsformen, 

4.  dle Forderung von Maßnahmen zur Implementie
rung von altengerechten Quartlersstrukturen, 

5 .  Maßnahmen zur Verbesserung der Qualitat m der 
Pflege unter besonderer Beruckslchtigung einer kul
tur- und geschlechtersenslblen Ausrichtung der 
Pflege, 

6. die Forderung landeswelt wlrksamer Strukturen 
und Initiativen zur Unterstützung pflegender Ange
hönger, 

7. besondere Maßnahmen zur Beruckslchtigung der 
spezifischen Bedarfe von älteren Mannern und 
Frauen SOWle von älteren Menschen mit Mlgrations
geschlchte und die Unterstützung und Entwicklung 
von bedarfsgerechten Angeboten für altere Men
schen mit unterschiedlicher sexueller Orientlerung 
und geschlechtlicher Identitat, 

8 .  besondere Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung, 

9. besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Versor
gungsstrukturen von Menschen mit Demenz und der 
sie unterstützenden Angehorigen, 

10.  Rahmenbedmgungen fur mogliche strukturelle An
tellsförderungen kommunaler Strukturen der Bera
tung, der Unterstutzung pflegender Angehonger 
und des sorgenden Umfelds, 

1 1. Maßnahmen zur Unterstutzung der polItischen Teil
habe älterer Menschen und Förderung der Arbeit 
der Landesseniorenvertretung und 

12 .  Hilfeangebote für eine gewaltfreie, autononuestar
kende Pflege und Maßnahmen zur Reduzlerung der 
Anwendung freiheits beschränkender Maßnahmen in 
der Pflege, 

Rahmenbedingungen und Zlelsetzungen fur Modellfor
derungen in den Themenbereichen Alter, Pflege und de
mographische Entwicklung. 

(2) Der Landesförderplan soll eine verlassliche und 
transparente Fördergrundlage schaffen und regelmaßig 
für dle Dauer einer Leglslaturperiode erstellt werden. 

(3)  Das fur dle Pflege zustandlge Mimstenum erarbeitet 
den Förderplan nach Absatz 1 unter BeteilIgung der Ver-

tretungen aller m § 3 genannten Trägerinnen und Träger. 
Die Ergebnisse der Landesberichterstattung nach § 20 
SOWle die Berichte der Kommunen uber dle Ergebmsse 
lhrer kommunalen Altenbenchterstattung und der Bera
tungen der Kommunalen Konferenzen Alter und Pflege 
werden berücksichtlgt Vor der Veroffentlichung des For
derplans ist dem zustandigen Ausschuss des Landtags 
Gelegenhelt zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Das Land fordert dle Maßnahmen 1m Rahmen der 
Alten- und Pflegepolitik auf der Grundlage des Förder
plans nach Absatz 1 nach Maßgabe des Landeshaushal
tes. 

§ 20 
Beri cht der Lande sre gierun g zur Lage der Ä lteren in 

N ordrhein-We stfalen 

Das fur dle Altenpolltlk zustandige Mmlstenum erarbei
tet und veröffentlicht einmal in jeder Legislaturpenode 
einen Bencht als Gesamtanalyse zur Lage der Alteren m 

Nordrhein-Westfalen. Dieser dient zugleich als Pla
nungsgrundlage fur den Landesforderplan nach § 1 9  

§ 2 1  
Verfahren 

Fur Verwaltungs verfahren nach diesem Gesetz und nach 
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord
nungen gelten, soweit mchts anderes bestimmt ist, dle 
Vorschnften des Sozialgesetzbuches entsprechend. 

§ 2 2  
Ü bergan gsre ge lun gen 

(1)  Bescheide uber die Zustimmung zur gesonderten Be
rechnung, dle auf der Grundlage des § 13 des Gesetzes 
zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Lan
despflegegesetz Nordrhem-Westfalen) vom 19.  Marz 1996 
(GV NRW. S .  137 ) ,  zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 3. Mal 2005  (Gv. NRW. S. 498) ,  fur den 
Zeltraum bis zum 3 1. Dezember 2014 ergangen sind, gel
ten bis zum 31 Dezember 2015  fort. Dles gllt nicht, wenn 
die Tragerin oder der Trager der Einnchtung einen An
trag auf Erteilung emes neuen Bescheldes auf der 
Grundlage dieses Gesetzes stellt. 

(2) Pflegebedürftigen Personen, denen zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dleses Gesetzes bel der Berechnung 
von Pflege wohngeld gemeinsam mit ihren mcht getrennt 
lebenden Ehegattmnen, Ehegatten, Lebenspartnermnen, 
Lebenspartnern oder Partnerinnen oder Partnern von 
eheahnlIchen oder lebenspartnerschaftsahnlIchen Ge
memschaften ein doppelter Vermogensschonbetrag ge
wahrt wurde, well belde vollstatlOnär gepflegt werden, 
blelbt der blsher gewährte Vermögensschonbetrag erhal
ten. 

(3)  Sowelt in dlesem Gesetz oder m der auf Grundlage 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnung Fnsten festgesetzt 
sind, kann das für dle Pflegeverslcherung zustandlge Mi
nisterium für die Jahre 2015  und 2016  ausnahmsweise 
abweichende Fristen im Wege der Allgemeinverfügung 
festlegen. 

(4) Macht ein örtlIcher Sozlalhllfetrager von der Mög
lichkeit des § 1 1  Absatz 7 bis zum 3 1. Dezember 2014 
Gebrauch, kann er dle Entscheidungen über Bedarfsbe
stätlgungen nach § 1 1  Absatz 7 Satz 1 bis zur Erarbei
tung und Beschlussfassung emer verbmdlIchen Bedarfs
planung gemaß § 7 Absatz 6, langstens aber blS zum 3 1. 
Marz 2015  aussetzen. 

§ 23 
Inkrafttre ten, Au ßerkrafttre ten , Beri chtspfli cht 

(1 )  Dleses Gesetz tntt am Tag nach der Verkundung in 
Kraft. Gleichzeitlg tritt das Landespflegegesetz Nord
rhein-Westfalen außer Kraft. 

(2)  Die Landesregierung uberpruft begmnend mit dem 
Inkrafttreten die Wirkungen dleses Gesetzes sowie der 
hlerauf beruhenden Verordnung msbesondere 1m Hin
blick auf die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ver
sorgungsstruktur und dle auskömmlIche Bemessung der 
damit geregelten Investlhonskostenfinanzierung. Sie be-
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richtet dem Landtag abschließend bis zum 31. Juli 2019  
über die Erfahrungen mit diesem Gesetz und der hierzu 
ergangenen Verordnung. 

(3)  Die Landesregierung uberpruft zudem m Abstim
mung mit den kommunalen Spltzenverbanden bis zum 
1. Januar 2019  fortlaufend die durch das Gesetz und die 
hierauf beruhende Verordnung entstehenden Be- und 
Entlastungen bel den betroffenen Gemeinden und Ge
meindeverbänden. Maßstab fur die Feststellungen von 
Be- und Entlastungen ist ein Vergleich n1lt der bis zum 
3 1. Juli 2013  bestehenden Verwaltungspraxis. Im Falle 
der Feststellung einer wesentlichen Belastung sind das 
Gesetz oder die hierauf beruhende Verordnung umge
hend so anzupassen, dass bei den betroffenen Gemeinden 
und Gememdeverbänden wesentliche Belastungen ver
mieden werden. 
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Teil I 
Allgemeiner Teil 

K apitel l 
Allgemeine Vorschriften 

§ I 
Zweck des Gesetzes 

(1 )  Dieses Gesetz hat den Zweck, die Würde, die Rechte, 
die Interessen und Bedilrfnisse der Menschen, die Wohn-
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und Betreuungsangebote für altere oder pflegebedürftige 
Menschen und Menschen mlt Behmderung nutzen, vor 
Beeintrachtigungen zu schutzen, dIe Rahmenbedmgun
gen fur Betreuungs- und Pflegekrafte posItiv zu gestalten 
und die Emhaltung der den Lelstungsanbietermnen und 
LeistungsanbIetern obliegenden Pflichten zu sIchern. Es 
soll älteren oder pflegebedurftigen Menschen und Men
schen mlt Behmderung ein selbstbestlmmtes Leben ge
wahrleisten, deren Mitwirkung und Mitbestimmung un
terstützen, dIe Transparenz über Gestaltung und 
Quahtat von Betreuungsangeboten fordern und zu einer 
besseren Zusammenarbeit aller zuständigen Behorden 
beitragen. Dabei soll es insbesondere kleinere Wohn- und 
Betreuungsangebote fcirdern und eme quartiersnahe Ver
sorgung mit Betreuungsleistungen ermoglichen. 

Cl) Das Gesetz soll dIe angemessene Beruckslchtlgung 
der kulturellen und rehgiösen Belange der älteren oder 
pflegebedürftigen Menschen und der Menschen mlt Be
hmderung und dIe unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Männern und Frauen sowie von Menschen unterschiedli
cher sexueller Orientlerung und geschlechtlicher Identl
tät sIcherstellen. Es soll ältere oder pflegebedurftlge 
Menschen und Menschen mlt Behinderung vor Gewalt, 
Ausbeutung und MIssbrauch schützen. 

(3) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
haben ihre Lelstungserbrmgung auch auf eme Förderung 
der Teilhabemöglichkelten auszurichten. Sie sollen den 
Menschen, dIe Angebote nach dIesem Gesetz nutzen, eme 
angemessene und indIvIduelle Lebensgestaltung msbe
sondere durch die gleichberechtigte Teilhabe am gemem
schaftlichen und kulturellen Leben in der Gesellschaft 
ermciglichen. 

(4) DIe Menschen, dIe Angebote nach dIesem Gesetz nut
zen, sollen insbesondere 

1. em moghchst selbstbestlmmtes Leben führen kcinnen, 

2. in der Wahrnehmung ihrer Selbstverantwortung un
terstutzt werden, 

3 .  vor Gefahren für Leib und Seele geschutzt werden, 

4 m ihrer Pnvat- und Intlmsphäre geschützt SOWIe in 
Ihrer sexuellen Onentlerung und geschlechthchen 
Identitat geachtet werden, 

5 eine am personhchen Bedarf ausgenchtete, gesund
heitsfördernde und qualifizierte Betreuung erhalten, 

6. umfassend über Moghchkeiten und Angebote der Be
ratung, der HIlfe, der Pflege und der Behandlung in
formIert werden, 

7. Wertschatzung erfahren, SIch mlt anderen Menschen 
austauschen und am gesellschafthchen Leben teIlha
ben, 

8. ihrer Kultur und Weltanschauung entsprechend leben 
und Ihre ReliglOn ausüben können und 

9. in jeder Lebensphase in ihrer unverletzlichen Wurde 
geachtet und am Ende ihres Lebens auch im Sterben 
respektvoll begleltet werden. 

§ 2 
Geltungsbereic h 

(1)  Dieses Gesetz gIlt fur Betreuungsleistungen sowie 
dIe Uberlassung von Wohnraum, wenn dIese Angebote 
entgelthch smd und im Zusammenhang mit den durch 
Alter, PflegebedürftIgkeit oder Behinderung ausgelosten 
Unterstützungsbedarfen und darauf bezogenen Leistun
gen stehen. 

(2) Angebote 1m Sinne dIeses Gesetzes sind 

1. Einnchtungen mit umfassendem Leistungsangebot, 

2 Wohngemeinschaften mit BetreuungsleIstungen, 

3. Angebote des Servlcewohnens, 

4. ambulante Dienste und 

5. Gastemrichtungen. 

(3) DIeses Gesetz gilt mcht fur Emrichtungen der Kin
der- und Jugendhilfe, soweit dIese der Erlaubnispflicht 
nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kmder 
und JugendhIlfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26 .  Jum 

1990 ,  BGBL I S. 1163) m der Fassung der Bekanntma
chung vom 11. September 2012 (BGBL I S. 2022) unter
liegen, Krankenhäuser 1m Smne des § 2 Nummer 1 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10 Apnl 1991 (BGBL I S. 886) ,  
zuletzt geandert durch Artlkel 2 des Gesetzes vom 3 .  
April 2013  (BGBL I S .  617) , Internate der BerufsbIl
dungs- und Berufsförderungswerke und Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen 1m Smne des § 107 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzhche Kran
kenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 20 .  De
zember 1988 ,  BGBL I S. 2477) ,  das zuletzt durch ArtIkel 
1 des Gesetzes vom 20 .  Dezember 2012  (BGBL I S. 2789) 
geändert worden 1St, und des § 15 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch- Gesetzliche Rentenversicherung - m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19 .  Februar 2002 
(BGBL I S .  754 ,  1404, 3384) ,  zuletzt geandert durch Artl
kel 9 Absatz 3 des Gesetzes vom 3 April 2013  (BGBL I 
S . 610) .  

(4)  Die Feststellung, ob em Angebot dem Geltungsbe
reIch dieses Gesetzes unterfällt, lasst dessen Einordnung 
nach anderen Rechtsvorschriften unberuhrt. DIes gIlt 
msbesondere auch für leIstungs rechtliche Regelungen. 

§3 
Begriff sbestimmungen 

(1)  Betreuung und Betreuungsleistungen 1m Sinne dieses 
Gesetzes umfassen Pflege 1m Sinne des Elften Buches 
SOZIalgesetzbuch - Soziale PflegeversIcherung - (Arti
keI l des Gesetzes vom 2 6  Mai 1994,  BGBL I S. 1014,  
1015) ,  zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 14 des Ge
setzes vom 8. Apnl 2013  (BGEl I S. 730)  und SOZIale Be
treuung Soziale Betreuung umfasst Tatigkelten, die 
Menschen in einer selbstbestimmten Lebensführung und 
msbesondere der Erfüllung ihrer SOZIalen und kognitiven 
Bedurfnisse unterstutzen sowie der Forderung emer un
abhängIgen Lebensfuhrung und der vollen TeIlhabe am 
Leben in der Gesellschaft dienen. Hierzu gehoren darü
ber hmaus die HIlfestellung bel der Gestaltung und 
Struktunerung des Alltagslebens, die Erhaltung oder 
WIederherstellung der kcirperlichen Mobilitat und Ar
beltsfahlgkelt zugleIch nut der anleitenden Unterstüt
zung bel der Ausubung emer Erwerbstatlgkeit WIe auch 
bel der Gestaltung der sozialen Beziehungen und der 
Freizeit. Nicht umfasst sind allgememe unterstützende 
Tatlgkeiten, dIe nicht vorwiegend auf Grund eines durch 
hohes Alter, Pflegebedurftigkeit oder eine Behinderung 
begründeten Unterstützungs bedarfes erbracht werden. 

(2) Leistungsanbleterm oder LeIstungsanbIeter ist, wer 
allein oder gememschafthch mit emer anderen natürh
chen oder juristischen Person alte ren oder pflegebedürf
tigen Menschen oder Menschen mit Behmderungen 
Wohn- oder Betreuungsleistungen nach dIesem Gesetz 
anbietet 

(3) Nutzerinnen und Nutzer sind altere oder pflegebe
dürftige Menschen oder Menschen mlt Behinderungen, 
denen Wohn- oder BetreuungsleIstungen nach diesem 
Gesetz angeboten werden oder die diese LeIstungen tat
sächlich in Anspruch nehmen. 

(4) Beschäftlgte sind Personen, dIe 1m Rahmen eines ent
gelthchen Beschaftigungsverhaltnisses m den Angeboten 
tatig sind, unabhängig davon, mlt wem das Beschaftl
gungsverhaltnis besteht. F\lr Personen, die nicht in einem 
Beschaftigungsverhaltms zur Leistungsanbleterin oder 
zum LeistungsanbIeter stehen, gIlt dies nur, soweit sie 
betreuende Tatigkelten im Smne dieses Gesetzes erbrin
gen. 

(5)  Fachkräfte sind Beschaftlgte, die in emer mmdestens 
dreijahrigen Ausbildung oder einem Studium die erfor
derhchen Fahigkeiten und Kenntnisse erworben haben, 
um Tätlgkeiten auf dem GebIet der Pflege oder SOZIalen 
Betreuung unter Beachtung des jeweIls aktuellen Stan
des der fachlichen Erkenntnisse auszuüben. Hauswüi
schaftsfachkrafte sind Beschaftigte, die m einer dreijah
rigen Ausbildung oder einem Studmm die erforderhchen 
Fahlgkelten und Kenntmsse erworben haben, um die 
hauswirtschaftliche Versorgung (Ernahrung, Verpflegung, 
Reinigung, Wascheversorgung) der Nutzermnen und 
Nutzer zu organisieren, zu planen, durchzufuhren sowie 
dabeI durch Emhaltung der Hygieneanforderungen 
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einen ausreichenden Schutz vor InfektlOnen zu gewahr
lelsten 

(6) Mltwlrkung der Nutzerinnen und Nutzer umfasst In
formations-. Mitsprache- und Beratungsrechte bei Ent
scheldungen der Leistungsanbieterin oder des LelS
tungsanbleters. wobel die Entscheldung nicht von der 
Zustlmmung der Nutzerinnen und Nutzer abhänglg 1st 

(7) Mitbestimmung bezelchnet dle Form der Mitwirkung. 
bel der Entscheidungen oder Maßnahmen der Leistungs
anbieterinnen und Leistungsanbieter erst durch Zustim
mung der Nutzermnen und Nutzer wirksam werden. 

Kapitel 2 
Gemeinsame Anf orderungen an alle Wohn

und Betreuungsangebote 

§4 
Allgemeine Anforderungen 

( 1 )  Angebote und Lelstungen nach diesem Gesetz müs
sen dem jeweihgen Stand der fachlichen und wissen
schaftlichen Erkenntnisse einschheßlich der Barriere
freihelt entsprechen. Dle Leistungsanbieterinnen und 
Leistungsanbieter haben hierfur dle angebotsbezogen 
erforderhchen personellen, sächhchen. baulichen und or
gamsatorischen Voraussetzungen zu schaffen und zu un
terhalten und lhre Verpfuchtungen aus den leistungs
rechtlichen Vereinbarungen zu erfullen. Maßstab für 
Leistungserbringung und Angebotsgestaltung mussen 1m 
Rahmen der vertraglich vereinbarten Leistungen die in
dlviduellen Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer sem. 

(2)  Lelstungsanbietermnen und Leistungsanbieter mus
sen dle notwendlge Zuverhissigkelt besitzen. Sie mussen 
angebotsbezogen sicherstellen, dass der Zweck des Ge
setzes in die KonzeptlOn der Lelstungserbringung ein
geht und sich dle Umsetzung daran ausnchtet . 

(3) Leistungsanbletermnen und Leistungsanbieter von 
Betreuungsleistungen mussen ein Quahtätsmanagement 
betrelben. das mindestens umfasst: 

1. eme Beschreibung der Qualitätsziele, 

2 .  eme verbmdhche und dokumentierte Festlegung von 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen fur 
dle Entwicklung und Slcherung von Quahtät, 

3. em verbindliches Konzept für die Fort- und Weiterbil
dung der Beschaftlgten. 

4. em Verfahren zur regelmaßlgen Evaluation der Zu-
friedenhelt der Beschaftigten, 

5. eine Beschreibung der Kernprozesse des Betriebes 

6. eme geeignete Dokumentation der Maßnahmen. 

(4) Sie haben zudem slcherzustellen. dass bel der Leis
tungserbrmgung em ausreichender Schutz vor Infektio
nen gewahrlelstet ist und die Beschäftigten dle Hyglene
anforderungen nach dem anerkannten Stand der 
fachlichen Erkenntnisse emhalten. 

(5) Zur Gewahrleistung einer angemessenen Palhativ
versorgung haben Lelstungsanbleterinnen und Leis
tungsanbieter dle Inanspruchnahme der Lelstungen der 
spezlalislerten ambulanten Palliatlvversorgung durch 
eme KooperatlOn mit den entsprechenden Angeboten zu 
ermoglichen. Dles gllt nur. wenn auch Nutzerinnen und 
Nutzer mlt mcht hellbaren. fortschreitenden und welt 
fortgeschrittenen Erkrankungen bel emer zuglelch eng 
begrenzten Lebenserwartung betreut werden sollen und 
dle Lelstungsanbletermnen und Lelstungsanbieter sich 
msoweit nicht zur vollstandigen Leistungserbringung 
durch elgene Beschaftigte entschieden haben. Der Leis
tungsanspruch gegenuber der gesetzhchen Krankenver
slcherung nach den Vorschriften des Funften Buches 
Sozlalgesetzbuch - Gesetzhche Krankenversicherung -
(Artikel 1 des Gesetzes vom 20 .  Dezember 1988 ,  BGBL I 
S. 2477, 2482) .  das zuletzt durch Arhkel 1 des Gesetzes 
vom 11 August 2014 (BGBL I S. 1346) geandert worden 
ist, bleibt unberuhrt. 

(6) Wohnangebote nach diesem Gesetz sollen m raumh
cher Anbindung an Wohnsledlungen errichtet werden 
und so gelegen sein, dass den Nutzermnen und Nutzern 

eine Teilhabe am Leben in der brthchen Gememschaft 
möghch 1St. 

(7) Sofern in diesem Gesetz oder auf Grund dleses Ge
setzes keine besonderen Anforderungen an dle Ausfuh
rung baulicher Anlagen gestellt werden, gelten die Vor
schnften der Landesbauordnung und der aufgrund 
dleser Vorschrift erlassenen Vorschriften. 

(8) Alle Beschäftigten müssen die erforderliche personli
che und fachhche Eignung für dle von lhnen ausgeubte 
Tatigkeit besitzen. Die Leistungsanbietermnen und Leis
tungsanbieter überzeugen sich bei der Einstellung und 
in regelmaßlgen Abstanden von der persönlichen Eig
nung der Beschaftigten und stellen den Fortbestand der 
fachhchen Elgnung durch Umsetzung des Fort- und Wei
terbildungskonzeptes nach Absatz 3 Nummer 3 slcher 

(9)  Leltungskrafte (Einnchtungsleltung, verantwortliche 
Fachkraft und Pflegedlenstleltung) mussen Fachkrafte 
sein oder uber einen Studlenabschluss verfügen, der in 
besonderer Weise die für eme Leitungskraft erforderli
chen Kompetenzen vermittelt. Sle müssen daruber hm
aus uber eme mindestens zweijährige einschlaglge 
hauptberufuche Berufstätigkelt verfügen Zelten einer 
Tellzeltbeschäftigung mit mindestens der Half te der re
gelmaßlgen Arbeltszelt zählen in vollem Umfang, Zeiten 
emer Teilzeitbeschaftigung mit weniger als der Hälfte 
zahlen entsprechend ihrem Verhaltnis zur halftigen Be
schäfhgung 

( 10) Betreuende Tatigkelten durfen nur durch Fach
kräfte oder unter deren angemessener Beteiligung wahr
genommen werden. Dle Leistungsanbleterm oder der 
Leistungsanbieter hat schriftlich mindestens festzulegen, 

1. welche betreuenden Tätigkeiten im Einzelnen ausge
fuhrt werden und welchen Beschäftigten dabel welche 
Aufgaben und Verantwortungen zuzuordnen sind. 

2. welche fachlichen Standards es fur die Ausübung der 
betreuenden Tätigkelten glbt und Wle deren Umset
zung gesichert wlrd. 

3 .  wie die oder der Beschaftlgte fur dle Ausubung der 
betreuenden Tatlgkelten quahfiziert wurde und 

4. wie die Uberwachung der Ausubung dleser betreuen-
den Tatigkeit orgamsiert 1St. 

Dle Beschaftlgten sind von den Festlegungen m Kenntms 
zu setzen und deren Umsetzung ist zu dokumentleren. 

( 1 1 ) Ausschheßhch von Fachkraften wahrzunehmende 
Tatigkeiten sind: 

1. die Steuerung und Überwachung von Pflege- und Be
treuungsprozessen sowie die Zielfestlegung und Pla
nung der Maßnahmen 1m Pflege- und Betreuungspro
zess einschließlich der Kontrolle und Auswertung der 
Pflege- und Betreuungsquahtat und der wesentlichen 
Abstlmmungen mit anderen Lelstungserbringern der 
medlzimschen Versorgung, 

2 .  die Beratung der Nutzermnen und Nutzer uber fach
hch begrundete Maßnahmen zur Slcherung der ge
sundheitlichen und psychosozialen Versorgung sowie 
die Mitwlrkung bel Entscheldungen uber deren An
wendung und 

3. die Überprufung der Erforderhchkeit und Angemes
senheit SOWle die Überwachung der Durchfuhrung 
freiheltsbeschränkender und frelheltsentziehender 
Maßnahmen. 

(12)  Sowelt dle Tatigkeiten nach Absatz 1 1  auf pflegeri
sche Prozesse bezogen smd, smd Sle Fachkl'aften der 
Pflege vorbehalten, sowelt slch die Tätlgkeiten nach Ab
satz 1 1  auf Betreuungsprozesse beziehen. Fachkraften 
der sozialen Betreuung, dle jewells uber dle angebotsbe
zogene erforderliche Fachkunde verfugen. 

(13)  Bel der Planung und Durchfuhrung indlvldueller 
Pflege- und Betreuungsprozesse sowie des Wohnens ist 
dle Frelhelt der Nutzerinnen und Nutzer, eigene Ent
scheldungen zu treffen. zu beachten und ihre Selbstbe
stlmmung zu fordern. Sie sind deshalb rechtzeitig zu be
telligen und ihre Wunsche sind zu berucksichtigen. Die 
Durchführung von Pflege und Betreuung bedarf des Ein
verstandmsses der Nutzerin oder des Nutzers. 



Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Land Nordrhem-Westfalen - Nr. 29 vom 15 .  Oktober 20H 6 3 5  

§5 

Teilhabe am Leben i n  der Gesellschaft 

(1) DIe Leistungsanbieterinnen und LeIstungsanbieter 
haben im Rahmen der jeweiligen LeIstungsvereinbarun
gen die gleichberechtIgte TeIlhabe der Nutzermnen und 
Nutzer am Leben m der Gesellschaft zu unterstützen 
und zu fordern. Zu diesem Zweck sollen sie mit Angeha
ngen, sonstigen Vertrauenspersonen der Nutzermnen 
und Nutzer, burgerschaftlich Engagierten und InsbtutlO
nen der Gemeinde, des SozIalwesens, der Kultur und des 
Sports zusammenwirken und dIese magllchst in dIe Ge
staltung der Angebote einbeZIehen. 

(2)  Der SIcherung der Selbstbesbmmung und gleichbe
rechtigten Teilhabe der Nutzennnen und Nutzer am 
Leben m der Gesellschaft dIent unter anderem 

1. die Embezlehung von Angehangen und anderen Be
zugspersonen SOWIe burgerschaftlich Engagierten in 
das von dem jeweIligen Angebot unterstutzte Alltags
leben sowie dIe Offnung der Angebote fur Kooperati
onen und Veranstaltungen mIt externen InstltutlOnen, 
Veremen und anderen Stellen, 

2. zIelgruppenbezogen Beüibgungen anzubIeten, dIe dIe 
Ferbgkeiten der Nutzerinnen und Nutzer in alltags
nahen und gewohnten Handlungen zur Geltung brin
gen, 

3. in ZusammenarbeIt mit geeigneten Emrichtungen 
und Organisabonen regelmaßlg uber Veranstaltungen 
und AkbvItaten 1m Quarber zu mformleren und dIe 
TeIlnahme daran zu unterstutzen und zu fordern und 

4. dIe Wahrnehmung auswärtiger Termine zu unterstut
zen und zu fordern. 

§6 

I nf ormati onspflichten, Beschwerdeverf ahren 

(1) LeIstungsanbieterinnen und Leistungsanbieter smd 
vorbehaltlIch weItergehender zivIlrechtlIcher Ansprüche 
der Nutzerinnen und Nutzer verpfuchtet, 

1. alle Interessierten uber Ihr LeIstungsangebot nach 
Art, Umfang und PreIS in geeigneter Welse zu mfor
mieren, 

2. dIe Nutzerinnen und Nutzer schriftlich uber vorhan
dene Beratungs- und Beschwerdestellen zu mformie
ren, 

3 .  dIe aktuellen Prufbenchte über Regelprufungen der 
Aufsichtsbehörde an gut SIchtbarer Stelle auszuhän
gen oder auszulegen SOWIe die Prüfberichte uber Re
gelprufungen der letzten dreI Jahre zur Emslcht
nahme durch dIe gegenwarbgen oder kunftigen 
Nutzerinnen und Nutzer oder von ihnen beauftragte 
Personen bereItzuhalten, 

4. den aktuellen Prufbericht uber Regelprufungen der 
AufsIchtsbehörde gegenwärtIgen sowie kunftlgen 
Nutzermnen und Nutzern auf Wunsch in Kopie aus
zuhandigen und 

5. Nutzermnen und Nutzern oder ihren Vertreterinnen 
und Vertretern Embllck m die Dokumentation der Be
treuungsleistungen zu gewahren und Ihnen im Emzel
fall erforderliche Kopien zu uberlassen. 

(2) LeIstungsanbIeterinnen und Leistungsanbieter 
haben ein Beschwerdeverfahren sicherzustellen. DIeses 
muss mindestens bemhalten: 

1 dIe Information der Nutzermnen und Nutzer uber ihr 
Beschwerderecht emschließlich eines Hinweises auf 
dIe Errelchbarkeit der zuständIgen Behörde, 

2. dIe Benennung der fur dIe Bearbeitung der Beschwer
den verantwortlichen Person, 

3 .  die Besbmmung emer angemessenen BearbeItungs
frist und 

4 .  die geeignete Dokumentation und Auswertung der 
Beschwerden und der Art Ihrer Erledigung. 

§7 
Leistungen an Lei stungsanbieterinnen und 
Leistungsanbieter und deren Beschäfti gte 

(1) LeIstungsanbIeterinnen und LeIstungsanbietern und 
deren Beschaftigten ist es untersagt, sich von oder zu
gunsten von gegenwärtigen oder zukünftigen Nutzerm
nen und Nutzern Geld- oder geldwerte Leistungen uber 
das vertraglIch verembarte Entgelt hmaus versprechen 
oder gewahren zu lassen, soweit es sich dabei nicht nur 
um geringwerbge AufmerksamkeIten handelt. 

(2) Das Verbot gilt rlicht fur Leistungen, die 1m Zusam
menhang mit der Uberlassung eines Platzes in einem 
Wohn- und Betreuungsangebot von der Nutzenn oder 
dem Nutzer der Lelstungsanbleterin oder dem Lels
tungsanbleter darlehenswelse gewährt werden oder dIe 
1m Zusammenhang mIt dem Erwerb oder Besitz von Ge
nossenschaftsanteilen oder mIt dem Wohnangebot stehen 
und deren Ruckzahlung angemessen abgesichert 1St. 

(3) Spenden an gemeinnutzige Lelstungsanbletennnen 
und LeistungsanbIeter fallen nicht unter dIe Regelung 
des Absatzes 1. Dies gilt auch fur Spenden 1m zeitlIchen 
Zusammenhang mIt der Aufnahme m em Wohn- und Be
treuungsangebot. Es ist SIcherzustellen, dass den Spen
dermnen oder Spendern oder ihren Angehorigen weder 
bei der Aufnahme m em Angebot noch wahrend der Nut
zung emes Angebotes eine gunstigere oder wemger güns
tIge Behandlung zukommt als jeder anderen Person m 
emer vergleichbaren SItuation. Spenden umfassen so
wohl Verfugungen zu Lebzeiten als auch Verfügungen 
von Todes wegen. DIe Leistungsanbleterin oder der LelS
tungsanbleter hat das Verfahren zur Spenden annahme 
der zustandigen Behorde vorher anzuzeIgen und dIe Em
nahme SOWIe Ihre Verwendung zu dokumenberen. 

(4) DIe zustandlge Behorde kann weitere Ausnahmen 
zulassen, wenn die LeIstung noch nicht gewährt wurde 
und das Verbot zur SIcherung des Schutzes der Nutzerin
nen und Nutzer nicht erforderlich 1st 

§8 
Gewaltpräventi on, f reihei tsbeschränk ende und 

f reihei tsentzi ehende Maßnahmen 

(1) Die Lelstungsanbletermnen und LeIstungsanbIeter 
treffen geeIgnete Maßnahmen zum Schutz der Nutzerin
nen und Nutzer vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt 
und MIssbrauch, emschließllch ihrer geschlechtsspezifi
schen Aspekte. 

(2)  Freiheitsbeschrankende und freiheItsentzIehende 
Maßnahmen sind unter Berucksichbgung des besonde
ren Schutzbedurfnisses der Nutzermnen und Nutzer auf 
das unbedmgt notwendige Maß zu beschranken und 
unter Angabe der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
oder der rechtswirksamen EinwillIgung der Nutzenn 
oder eies Nutzers SOWIe der oder des für die Anordnung 
und Uberwachung der Durchführung der Maßnahme 
Verantwortlichen zu dokumentieren Sofern 1m Rahmen 
des Angebotes freiheItsbeschrankende oder freiheitsent
zIehende Maßnahmen umgesetzt werden, müssen die 
Leistungsanbietermnen und LeIstungsanbIeter schnft
llch m emem Konzept Magllchkeiten der Vermeidung 
freiheitsbeschrankender und freIheItsentzIehender Maß
nahmen festlegen. In dIesem Konzept 1st darzulegen, wie 
die Trennung zwischen Durchfuhrung und Uberwachung 
der Maßnahmen geregelt ist. Die Beschaftigten smd mIt 
Alternativen zu freiheItsbeschrankenden und freiheits
entzIehenden Maßnahmen vertraut zu machen. 

§9 
Anzei gepfli chten 

(1) Wer Angebote nach dIesem Gesetz betreiben WIll, hat 
seme Absicht spätestens zweI Monate vor der vorgesehe
nen Betriebsaufnahme der zustandigen Behorde anzu
zeigen. Die AnzeIge muss dIe fur die behordliche Quali
tätssIcherung erforderlIchen Angaben enthalten. DIe 
zustandige Behörde kann weItere Angaben verlangen, 
soweit sie zur zweckgerichteten Aufgabenerfüllung er
forderlIch sind. 

(2)  SoweIt die zustandIge Beharde den Emsatz einer m
ternetgestutzten, elektronischen Datenbank zur Verfu-



636 Gesetz- und Verordnungs blatt fur das Land N ordrhem-Westfalen - Nr. 29 vom 1 5  Oktober 2014 

gung stellt, haben die Leistungsanbieterinnen und Leis
tungsanbieter diese Datenbank zur Erfüllung ihrer 
Anzeigepflicht nach Absatz 1 zu nutzen. Verfügt eine 
Lelstungsanbleterm oder ein Leistungsanbieter mcht 
über die dafur erforderlichen techmschen Voraussetzun
gen, kann ausnahmsweIse auch eine schnfthche Meldung 
der erforderhchen Daten erfolgen. 

(3)  Eine beabsichtigte vollstandige oder teIlweIse Em
stellung des Angebotes ist unverzüglich der zustandigen 
Behorde anzuzeIgen. Angaben uber die zukünftige Un
terkunft und Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer 
und dIe geplante ordnungsgemaße AbwIcklung der Ver
tragsverhaltnisse mit den Nutzermnen und Nutzern smd 
mit dIeser Anzeige zu verbinden oder baldmöglichst 
nachzuholen 

(4) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
haben eine bereits emgetretene Uberschuldung oder eme 
eingetretene oder drohende ZahlungsunfähIgkeit oder 
eme sonstige UnfahigkeIt, dIe Verpflichtungen gegenuber 
den Nutzermnen und Nutzern zu erfullen, unverzüghch 
der zustandigen Behorde anzuzeIgen. 

§ 10 
Dokument at ionspflicht en 

(1) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
haben zu dokumentieren, dass und wie sie dIe Anforde
rungen nach dIesem Gesetz oder auf Grund dIeses Geset
zes erfullen. AufzeIchnungen, die fur andere Stellen als 
die zustandige Behörde angelegt worden sind, konnen 
seitens der Leistungsanbieterinnen und LeIstungsanbIe
ter zum NachweIs der Erfüllung der Anforderungen des 
Satzes 1 verwendet werden, wenn sie nicht älter als ein 
Jahr sind. DIe DokumentatlOn muss sich je nach Ange
botstyp und Leistungsumfang erstrecken auf die tat
sachliche Art der Nutzung, dIe Betreuung der Nutzerin
nen und Nutzer emschließlich deren Versorgung mit 
Arzneimitteln und der Zusammenarbeit mit Arztmnen 
und Ärzten, die Umsetzung von Konzepten, insbesondere 
zur TeIlhabeförderung und Gewaltpravention, und dIe 
Verwaltung von Geldern. Aus der DokumentatlOn mus
sen auch Angaben uber die BeschaftIgten und ihre Auf
gaben ersichtlich sem 

(:2) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
haben dIe aktuellen und fur dIe Lelstungserbringung er
forderlichen nutzermnen- und nutzerbezogenen Teile der 
Dokumentation am Ort der Lelstungserbringung zur 
Prüfung vorzuhalten. DIe anderen Teile der Dokumenta
tion konnen auch am Ort der Verwaltung der Lelstungs
anbieterin oder des Leistungsanbieters vorgehalten wer
den. 

Kapitel 3 
Q ualit ät ssicherung 

§11 
Anspruch auf I nformat ion und Berat ung 

(1 )  DIe zuständigen Behorden informIeren und beraten 
Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, uber die 
Rechte und Pfuchten der Leistungsanbieterinnen und 
Leistungsanbieter und der Nutzerinnen und Nutzer sol
cher Wohn- und Betreuungsangebote informiert zu wer
den. Ein berechtigtes Interesse haben msbesondere Nut
zermnen und Nutzer, deren Vertreterinnen und Vertreter, 
Nutzerinnen- und Nutzerbeirate, Beschafhgte und ihre 
Vertretungen, Mitglieder von Vertretungsgremien, Ver
trauenspersonen und dlejemgen, die Leistungen nach 
diesem Gesetz erbringen oder erbringen wollen. DIe Be
horde kann auf geeIgnete Informations- und Beratungs
angebote Dritter verweisen. 

(2) Einem Antrag nach dem InformatlOnsfrelheItsgesetz 
Nordrhem-Westfalen steht der Schutz von Betnebs- und 
Geschaftsgeheimnissen regelmaßlg nicht entgegen, so
weit sich die InformatlOnen auf die MItteIlung von fest
gestellten Rechtsverstoßen, die zu emer Gefahrdung von 
Leben, Gesundheit oder Freiheit geführt haben, und die 
zu deren Beseitigung ergangenen Anordnungen be
schranken. Soweit die Vorgänge personenbezogene Daten 
enthalten, smd dIese zu anonymisieren, sofern nicht das 
Emverständms des Betroffenen vorhegt. Im Ubngen fin-

det das InformatlOnsfreiheItsgesetz Nordrhem-Westfalen 
Anwendung. 

§ 12 
Abwägungsgebot und einheit liche Recht sanwendung 

(1 )  Ermessensentscheidungen der Behörden sollen so ge
troffen werden, dass die TeIlhabe der Nutzerinnen und 
Nutzer am Leben m der Gesellschaft gefordert wird. 
Maßstab fur die EntscheIdung soll das Alltagsleben in 
emer pnvaten Hauslichkeit sein. Bel Verwaltungsent
scheidungen ist darzulegen, WIe der Gesichtspunkt der 
selbstbestImmten Teilhabe berücksichtigt wurde 

(2) BeIm Vollzug aller Rechtsvorschnften, dIe in Wohn
und Betreuungsangeboten angewandt werden, überneh
men dIe fur dIe Durchführung dieses Gesetzes zustandi
gen Behorden die koordlmerende FunktlOn. DIes gIlt 
nicht fur das Baugenehmigungsverfahren und das Ver
fahren nach dem Gesetz zur Forderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen. 

§ 13 
Mö glichkeit begrü ndet er Abweichung von 

Anforderungen 

(1 )  Von den Anforderungen nach dIesem Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes kann mit Genehmigung der zu
ständigen Behorde abgewichen werden, wenn hIerdurch 
der Zweck des Gesetzes nicht gefahrdet wird und 

1. ohne die AbweIchung em besonderes Betreuungskon
zept mcht umgesetzt werden kann oder 

2. die AbweIchung im Sinne der Erprobung neuer Be
treuungs- oder Wohnformen geboten 1St oder 

3 .  die AbweIchung auf Grund emer geringen Große des 
Wohn- und Betreuungsangebotes und einer germgen 
Zahl von Nutzerinnen und Nutzern geboten 1St 

DIe mit Hilfe der AbweIchung umzusetzenden Konzepte 
und Angebotsformen mus sen auf eme bessere Umset
zung besonderer Bedarfe und Wunsche der Nutzermnen 
und Nutzer ausgerichtet sem. 

(2) Von den Anforderungen an die Wohnquahtät kann 
auch dann abgewIchen werden, wenn der Leistungsan
bieterin oder dem Leistungsanbieter die Erfüllung einer 
Anforderung zur Wohnqualitat im vorhandenen Gebau
debestand technisch oder aus denkmalschutz rechtlichen 
Gründen nicht moglich oder aus WIrtschaftlichen Grün
den mcht zumutbar ist und dIe AbweIchung mit den 
Maßstaben des Alltags emes hauslichen Lebens, der Si
cherung der Privatsphare SOWIe den durch dieses Gesetz 
geschutzten Interessen und Bedurfnissen der betroffenen 
Nutzennnen und Nutzern verembar ist. 

(3) Die zustandlge Behorde soll binnen sechs Wochen 
nach Eingang des Antrags uber den Antrag entscheiden 
oder Grunde für eine Verzogerung der Entscheidung 
mitteIlen. Die Leistungsanbieterin oder der Leistungs
anbletel' 1St vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zur 
Entscheidung über den Antrag fur dIe beantragten Tat
bestände von der Verpflichtung zur Umsetzung der An
forderungen vorläufig befreit. DIes gIlt mcht, soweit die 
zustandlge Behorde nach Antragseingang anordnet, dass 
die betroffenen Anforderungen bIS zur abschheßenden 
Entscheidung über den Antrag umzusetzen smd. 

§ 14 
Durchfü hrung der behö rdlichen Q ualit ät ssicherung 

( 1) DIe zustandigen Behörden prufen dIe Wohn- und Be
treuungsangebote daraufhm, ob SIe m den Geltungsbe
reich dieses Gesetzes fallen und dIe Anforderungen nach 
dIesem Gesetz und der auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Rechtsverordnungen erfüllen. Soweit in dIesem 
Gesetz vorgesehen, prufen dIe zuständigen Behorden dIe 
Wohn- und Betreuungsangebote regelmaßig in den in 
diesem Gesetz festgelegten ZeItabständen (Regelprüfun
gen). Eine Prufung erfolgt darüber hmaus, wenn An
haltspunkte oder Beschwerden vorhegen, dIe darauf 
schheßen lassen, dass die Anforderungen nach diesem 
Gesetz oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht erfüllt smd (anlassbezogene 
Prufungen). 
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(2) DIe Prufungen können unangemeldet und z u  jeder 
ZeIt erfolgen. Prufung�n zur Nachtzeit sind nur zulassig, 
wenn und soweIt das Uberwachungszlel zu anderen Zel
ten mcht erreicht werden kann. LeIstungsanbieterinnen 
und Leistungsanbieter sowie Ihre verantwortlichen Be
schaftlgten haben den zustandlgen Beh6rden die fur die 
Durchfuhrung dIeSeS Gesetzes und den hierzu ergange
nen Rechtsverordnungen erforderhchen mündlichen und 
schnfthchen Auskünfte auf Verlangen und unentgeltlich 
zu erteilen. 

(3)  Prüfergebnisse anderer gesetzhch vorgesehener Prüf
instltutionen, dIe nicht alter als em Jahr sind, sind der 
Prüfung hinsichthch des jeweIls festgestellten Sachver
haltes zugrunde zu legen. DIe erneute Prüfung eines be
reits anderweltlg gepruften Sachverhaltes 1St zu vermel
den. Ergeben sich jedoch Beanstandungen oder liegen 
unabhanglg von der Pnifung Anhaltspunkte für eine Ge
fährdung der Interessen und Bedurfnisse der Nutzerm
nen und Nutzer vor, kann dIe zuständIge Behorde eine 
eIgenständige Pnifung durchführen. 

Bel der Prüfung ist m Bezug auf dIe bauhche Barriere
freiheit grundsatzhch dIe Baugenehm�gung zugrunde zu 
legen. Sofern Anhaltspunkte fur eme Anderung der bau
lichen Anlage und fur emen Verstoß gegen die baurecht
lich geforderte BarnerefreiheIt festgestellt werden, ist 
dIe zuständige BauaufsIchtsbehörde zu informieren. 

(4) Die von der zustandlgen Behorde mIt der Uberwa
chung der Wohn- und Betreuungsangebote beauftragten 
Personen sind befugt, 

1 dIe fur die Wohn- und Betreuungsangebote genutzten 
Grundstucke und Raume - soweIt diese emem Haus
recht der Nutzerinnen und Nutzer unterliegen, nur 
mIt deren Zustlmmung - sowie Geschaftsräume der 
Leistungsanbieterinnen und LeIstungsanbIeter zu be
treten, 

2. Prüfungen und Beslchtlgungen vorzunehmen, 

3. Emsicht m die Dokumentation uber die Erfüllung der 
Anforderungen nach diesem Gesetz oder auf Grund 
dieses Gesetzes zu nehmen, 

4. SIch mIt den Nutzennnen und Nutzern sowie den Mit
wIrkungsgremIen oder Vertrauenspersonen m Verbm
dung zu setzen, 

5. bel pflegebedürftlgen Nutzerinnen und Nutzern den 
Pflegezustand in Augenschein zu nehmen und 

6. die Beschaftlgten zu befragen 

LeistungsanbIeterinnen und LeistungsanbIeter haben 
dIese Maßnahmen zu dulden. Es steht der zuständigen 
Behörde frei, zu ihren Prüfungen weitere fach- und sach
kundIge Personen hinzuzuziehen. Die Leistungsanbiete
rm oder der LeIstungsanbIeter kann eine Vertretung der 
Vereinigung, der sie oder er angeholt, hmzuzlehen, so
weit dies dIe zeitgerechte Durchfuhrung der Prüfung 
l1lcht behindert. DIe hmzugezogenen Personen smd zur 
VerschwiegenheIt verpflichtet. 

(5)  Zur Verhütung drmgender Gefahren fur die offentli
che SIcherheIt oder Ordnung können Grundstücke und 
Räume, die einem Hausrecht der Nutzerinnen und Nut
zer unterliegen oder Wohnzwecken des oder der Aus
kunftspflichtigen dienen, jederzeit betreten werden. Der 
oder dIe Auskunftspfuchtlge und die Nutzerinnen und 
Nutzer haben dIe Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. 

(6) Das zustandlge Mimstenum kann dIe Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Gesetz durch den Einsatz eines 
Verfahrens zur elektronischen Datenverarbeitung unter
stützen. Es ist berechtigt, zum Zwecke emer landeswel
ten Planung Auswertungen vorzunehmen. Personenbezo
gene Daten sind vorher zu anonymisieren. 

(7) SoweIt bei der behordlichen Tatigkeit personenbezo
gene Daten erhoben werden, 1St dIes nur zulassig, soweit 
es zur Erfullung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich 
1St. DIe Inaugenscheinnahme des Pflegezustandes ist nur 
mIt EinwillIgung der Nutzerinnen und Nutzer zulässig. 
Sofern die Nutzermnen oder dIe Nutzer mcht mehr em
wIlhgungsfahlg sind, genugt abweichend von den allge
meinen datenschutz rechtlichen Vorschnften die Eltei
lung der Einwilligung in mündlicher Form durch dIe 
Vertreterinnen oder Vertreter der Nutzermnen oder Nut
zer, wenn die Einholung der Einwilligung in schnfthcher 

Form Zweck oder Durchfuhrbarkeit der unangemeldeten 
Prufung vereiteln wurde. Mundlich erteIlte Emwllligun
gen dieser Art sind 1m Rahmen der Prufungsunterlagen 
zu dokumentieren. 

(8) Die Ergebmsse der Prüfungen werden von den zu
ständigen Behorden m einem schriftlichen Prüfbencht 
festgehalten. 

(9) Um dIe Nutzermnen und Nutzer, Ihre Angehörigen 
und an der Nutzung des Wohn- und Betreuungsangebo
tes Interessierte zu informIeren, werden die wesentlichen 
Ergebnisse der Regelprufungen in emem Ergebnisbencht 
im Internet-Portal der zustandigen Behorde veröffent
hcht Der Ergebnisbericht soll Angaben uber die Fest
stellungen von Mangelfreiheit, germgfugigen Mangeln 
oder wesentlichen Mangeln zu den Prufgegenstanden 
Wohnqualitat, hauswirtschaftliche Versorgung, Gemein
schaftsleben und Alltagsgestaltung, InformatlOn und Be
ratung, MItWIrkung und MItbestimmung, personelle 
Ausstattung, Pflege und Betreuung, freiheits entzIehende 
Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt 
enthalten Die VeröffentlIchung der Ergebmsbenchte 
wird jeweIls zu dem auf den ZeItraum von zweI Jahren 
folgenden 1. Oktober beendet. 

Bel der Veroffentlichung werden auf Antrag der LelS
tungsanbletermnen und Leistungsanbieter von der zu
ständigen Behorde uberprüfte Selbstdarstellungen der 
Leistungsanbietermnen und Leistungsanbieter in ange
messenem Umfang beruckslchtlgt. DIe SIch aus dem In
formationsfreIheItsgesetz Nordrhein-Westfalen ergeben
den Rechte bleiben unberuhrt. Der veröffenthchte 
Bericht darf keine personenbezogenen Daten enthalten. 

(10) Die Veroffenthchung des Ergebnisbenchts soll bIS 
zur rechtskraftlgen genchtlichen EntscheIdung unter
bleiben, wenn im Ergebnisbericht festgestellte Mangel 
und getroffene Anordnungen mit Rechtsbehelfen ange
griffen werden und die Behorde dIe Ver6ffenthchung 
nicht dennoch zur Verwirklichung des Gesetzeszwecks 
fur geboten hält. Die Veröffentlichung hat zu unterbleI
ben beZIehungsweise ist emzustellen, wenn ein Gencht 
die aufschIebende WIrkung emes Rechtsbehelfs gegen 
dIe Mangelfeststellung oder dIe Anordnungen angeord
net hat. 

( l l )  Die zustandlgen Behorden müssen dIe Durchfüh
rung der behordlichen Qualitatssicherung durch Perso
nen mIt der hIerzu erforderhchen Fachkunde und per
sonhchen EIgnung sicherstellen und alle zweI Jahre 
emen Tähgkeitsbericht über ihre ArbeIt erstellen. DIeser 
Bericht 1St zu veroffenthchen und den kommunalen Ver
tretungsgremien sowie den AufsIchtsbehörden zur Verfu
gung zu stellen. Absatz 8 Satz 6 gilt entsprechend. 

§ 15 
Mittel der behördlichen Q ualitätssicherung 

( 1 )  Wird festgestellt, dass dIe Anforderungen nach die
sem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nicht erfüllt 
werden, soll dIe zustandlge Behorde zunachst uber die 
Möghchkeiten zur Abstellung dIeser Mangel beraten. Die 
Beratung findet auf Wunsch an emem gesonderten Ter
mm statt, wenn die Lelstungsanbieterin oder der Leis
tungsanbleter eme Vertreterm oder einen Vertreter der 
Veremigung, der sie oder er angehort, hmzuzlehen wIll. 

(2) Werden festgestellte oder drohende Mangel nicht ab
gestellt, können gegenuber den LeistungsanbIeterinnen 
und Leistungsanbietern Anordnungen erlassen werden, 
die zur Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung 
emer drohenden Beemträchhgung des Wohls der Nutze
nnnen und Nutzer und zur Durchsetzung der den Leis
tungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obhegenden 
Pflichten erforderlich sind. Kann auf Grund der festge
stellten Mangel dIe Betreuung weIterer Nutzerinnen und 
Nutzer nicht SIchergestellt werden, kann für emen be
stimmten Zeitraum die Aufnahme weIterer Nutzermnen 
und Nutzer untersagt werden Wenn Anordnungen zur 
Beselhgung der Mangel mcht ausreIchen, 1St der Betneb 
des Wohn- und Betreuungsangebotes zu untersagen. 

(3)  Der Betneb eines Wohn- und Betreuungsangebotes 
kann ferner untersagt werden, wenn dIe Lelstungsanble
term oder der LeIstungsanbIeter 



638 Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Land Nordrhem-Westfalen - N r  2 9  vom 1 5  Oktober 2014 

1 .  die Anzeige uber dle beabslchtlgte Aufnahme des 
Wohn- und Betreuungsangebotes unterlassen oder un
vollstandlge Angaben gemacht hat, 

2. Anordnungen zur Mängelbeseltigung nicht innerhalb 
der gesetzten Fnst befolgt oder 

3. Personen entgegen emem Beschäftlgungsverbot be
schaftigt oder gegen § 7 Absatz 1 oder gegen eme 
nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 erlassene Rechtsver
ordnung verstoßt. 

(4) Sind in einem Wohn- und Betreuungsangebot mit 
pflegenscher Betreuung, das der leistungsrechthchen 
Quahtatsslcherung nach dem Elften Buch des Sozialge
setzbuches unterfallt, Mängel festgestellt worden, die 
eine gegenwärtlge Gefahr für dle Nutzermnen und Nut
zer darstellen, so fordert die zustandige Behorde dle ver
antwortlichen Landesverbande der Pflegeverslcherungen 
auf, eme umgehende Durchführung emer Qualitatspni
fung durch den Medlzil1lschen Dienst der Krankenversi
cherung oder den Prüfdienst des Verbandes der Pnvaten 
Krankenversicherung e. V. nach den Vorschriften des Elf
ten Buches des Sozialgesetzbuches slcherzustellen. Die 
EmzelheIten des Verfahrens werden m einer Vereinba
rung nach § 44 Absatz 3 geregelt. 

(5) Lelstungsanbietermnen und Leistungsanbietern 
kann der Emsatz einer oder emes Beschäftigten oder 
einer anderen im Wohn- und Betreuungsangebot tatlgen 
Person ganz oder fur bestlmmte Funkbonen oder Tabg
kelten untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtferbgen, dass sie oder er dle für ihre oder seme Ta
tigkelt erforderhche Eignung nicht besItzt. 

(6) Stellt die zuständlge Behorde fest, dass eme Einrich
tungsleitung, eme Pflegedienstleitung oder eme Beschaf
tigte oder em Beschäftigter nicht uber die erforderliche 
personliche oder fachliche Eignung verfugt, so 1st sie be
rechtigt und verpfuchtet, allen anderen für dle Durch
fuhrung dleses Gesetzes SOWle die Durchfuhrung der Be
rufszulassungsverfahren zustandlgen Behbrden Namen, 
Geburtsdatum und Anschrift der betreffenden Person 
mitzuteilen, wenn dle fehlende Elgnung bereits zu emem 
Beschafbgungsverbot gefuhrt hat oder em solches 1m 
Fall der Aufnahme emer Beschaftigung unmittelbar 
rechtferbgen würde. SoweIt bekannt wlrd, dass dle be
treffende Person beabslchbgt, eine Tatigkelt in emem 
Wohn- und Betreuungsangebot aufzunehmen, ist die Be
horde, dle die Feststellung der mangelnden Eignung ge
troffen hat, berechtigt und verpfuchtet, alle personenbe
zogenen Daten, die Grundlage der Feststellung waren, 1m 
erforderlichen Umfang an die nunmehr ortlich zustan
dlge Behorde zu übermitteln. Llegen Grunde fur ein Be
schäftigungsverbot vor, ist dle zuständige Behorde auch 
berechtigt, insoweIt personen bezogene Daten einer Lels
tungsanbleterm oder emem Lelstungsanbieter mitzutei
len, soweit dies zur Begründung eines erneuten Beschaf
tigungsverbotes erforderhch ist. Dle Behorden haben die 
genannten Daten streng vertraulich zu behandeln und 
nur für den Dlenstgebrauch zu verwenden 

(7) Wirken mehrere Leistungsanbieterinnen oder LelS
tungsanbleter zur Erbringung emes Angebotes nach die
sem Gesetz zusammen, so soll eme behordliche Anord
nung gegenuber demJel1lgen von lhnen erfolgen, der den 
Mangel zu vertreten hat oder m dessen Verantwortungs
bereich die nicht erfullte Anforderung fallt. Die Anord
nung und lhre Vollzlehung sind von den anderen beteIlig
ten Lelstungsanbleterinnen und Leistungsanbietern zu 
dulden. 

(8) Anfechtungsklagen gegen Maßnahmen zur Durch
fuhrung der behordhchen Qualitätsslcherung und gegen 
Anordnungen haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 16 
Om budsperson 

Die Kreise und kreisfreien Stadte können ehrenamtlich 
engaglerte Personen zu Ombudspersonen bestellen. Bel 
der Wahl geelgneter Personen konnen örthch tätlge 01'
gal1lSatlOnen zur Wahrnehmung der Interessen älterer 
oder pflegebedurfbger Menschen oder von Menschen mIt 
Behmderungen SOWle aus SelbsthüfeorganisatlOnen von 
Menschen unterschledlicher sexueller Onenberung und 
geschlechthcher Idenbtat um Vorschläge gebeten wer-

den. Dle Ombudspersonen vermitteln auf Anfrage bei 
Streibgkeiten zwischen Leistungsanbieterinnen und 
Lelstungsanbletern und Nutzermnen und Nutzern bezle
hungswelse Angehorigen uber alle Fragen 1m Zusam
menhang mit der Nutzung der Angebote nach dlesem 
Gesetz. Die Leistungsanbleterinnen und Lelstungsanble
ter sind verpfuchtet, die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Ombudspersonen zu ermoghchen und ihnen zu den übli
chen Geschäftszeiten den Zutritt zu den gememschaftli
chen Räumen zu gewahren. Ombudspersonen kann eme 
Aufwandsentschädigung gezahlt werden. 

§ 17 
Arbeitsgem einschaft zur Beratung der Landesregierung 

( 1 )  Zur Beratung der Landesreglerung wird eme Ar
beitsgemeinschaft geblldet. Ihr gehören an: 

1. Vertreterinnen und Vertreter 

a) der kommunalen Spltzenverbände, 

b) der Landschaftsverbande, 

c) der Landesverbände der gesetzhchen Pflegeversi
cherungen und des Verbandes der Pnvaten Kran
kenversicherung e. v., 

d) der Medizinischen Dienste der gesetzlichen Kran
kenversicherung SOWle der Prufdienst des Verban
des der Pnvaten Krankenversicherung e. v., 

e) der nach diesem Gesetz zustandigen Beratungs
und Prüfbehorden sowie der Bezlrksregierungen, 

f) der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbande der 
freien Wohlfahrtspflege, 

g) der Verbände der pnvaten und kommunalen An
bieter von Betreuungs- und Pflege leistungen, 

h) der Verbande und Instltutionen zur Interessenver
tretung von Nutzermnen und Nutzern sowie ihren 
Angehöngen, 

i) der Behindertenverbände, 

J) der Verbande der Pflegeberufe und Gewerkschaf-
ten, 

k) des Hospiz- und Palliativverbandes, 

1) der Betreuungsbehorden, 

m) der Betreuungsvereine, 

n) derVerbraucherzentrale, 

0) der Landesseniorenvertretung und des Landesinte
gratlOnsrates, 

p) der Verbande der freien und genossenschaftlichen 
Wohnungswirtschaft, 

q) des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, 

r) der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. 

2 .  dle oder der Beauftragte der Landesregierung Nord
rhein-Westfalen für Patientmnen und Patienten und 

3 .  dle oder der Beauftragte der Landesreglerung für dle 
Belange von Menschen mIt Behinderungen. 

(2)  Die Arbeitsgememschaft berät die Landesregierung 
bei der Umsetzung und WeIterentwicklung dieses Geset
zes. Sle soll unter anderem beteiligt werden: 

1. bei der Erarbeitung von Verfahrensregeln zur Koordl
natlOn der Prüftabgkelt, 

2. bei der mhaltlichen Ausgestaltung der Prüfungen 1m 
Rahmen der behördlichen Qualitatssicherung, 

3. bei der ErarbeItung von Vorgaben zur Anerkennung 
von Ausbildungsgangen als glelchwertige Ausbildung 
zur sozialen Betreuung, 

4. vor Erlass von allgememen Verwaltungsvorschnften 
durch die oberste Landesbehorde. 

(3) Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden auf 
Vorschlag der betreffenden Verbande durch das zustan
dlge Mmisterium berufen; dieses fuhrt den VorsItz und 
dle Geschäfte. Das Mmistenum kann weitere Sachver
standige hinzuziehen. Eine geschlechtsparitatische Be-
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setzung der ArbeItsgememschaft 1St anzustreben. Die Ar
beItsgememschaft tagt mmdestens zweimal jahrlIch. 

(4) Dle MitglIeder der Arbeitsgemeinschaft tragen dle 
ihnen durch die Zusammenarbeit entstehenden Kosten 
grundsatzlIch selbst Mitgliedern, die m keinem Beschcif
tlgungsverhaltms zu lhren Verbänden stehen und auch 
sonst keine Vergutung erhalten, konnen die notwendigen 
Fahrtkosten m entsprechender Anwendung der jeweils 
geltenden Fassung des AusschussmitglIeder-Entschädl
gungsgesetzes vom 1 3 .  Mal 1958 (GV NRW. S. 193) ,  zu
letzt geandert durch Gesetz vom 9. Dezember 2008 (Gv. 
NRW. S. 771 ) ,  erstattet werden. 

Teil 2 
Besond er er Teil 

Kap itel l 
Einr ichtungen mit umfassend em Leistungsangebot 

§ 18 
Begr iff sbestimmung 

Einrichtungen mit umfassendem Lelstungsangebot sind 
Einrichtungen, 

1. die den Zweck haben altere oder pftegebedurftlge 
Menschen oder Menschen mit Behmderungen aufzu
nehmen, lhnen Wohnraum zu uberlassen sowie ihnen 
Betreuungsleistungen und umfassende Lelstungen der 
hauswlrtschaftlichen Versorgung zur Verfugung zu 
stellen, 

2. die m ihrem Bestand vom Wechsel der Nutzermnen 
und Nutzer unabhangig sind und 

3 .  die entgeltlich betrieben werden. 

Eme Einrichtung ist eine organisatorisch selbstandlge 
EmheIt mit emer einheitlIchen LeItungsstruktur und 
emer einheitlichen Personaleinsatzplanung. Es 1St uner
heblich, ob die Leistungen Gegenstand verschiedener 
Vertrage sind oder von mehreren Lelstungsanbletermnen 
oder Lelstungsanbletern erbracht werden. 

§ 19 
Gr und sätzliche Anford er ungen 

( 1 )  Dle Lelstungsanbieterinnen und Lelstungsanbieter 
mus sen 

1. die haus-, zahn- und facharztlIche sowie dle gesund
heitliche Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer 
orgamsieren und die Wahrnehmung von hierzu erfor
derlIchen auswartlgen Terminen untersttitzen und for
dern, 

2 gewahrlelsten, dass Pftegeplanungen, Forder- und Hll
feplane aufgestellt, umgesetzt und lhre Umsetzung 
aufgezeichnet werden, 

3 sicherstellen, dass die Arzneimittel nutzerbezogen 
und ordnungsgemaß aufbewahrt, dle m der Betreuung 
tätlgen Beschciftigten mindestens alle zwei Jahre über 
den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln beraten 
und QualItätsmstrumente lmplementiert werden, um 
Uber-, Unter- oder Fehlversorgung vorbehaltlIch der 
arztlichen Anordnungsbefugnis zu vermeiden, 

4. dle sozlale Betreuung SOWle dle hauswirtschaftlIche 
Versorgung sicherstellen und 

5 .  Maßnahmen zur GewaltpraventlOn durchführen und 
die Beschaftigten zur Vermeidung von Gewalt durch 
lhrVerhalten und Handeln schulen. 

Sle mussen zudem nach emer fachlIchen Konzeption 
handeln, die gewahrleistet, dass dle Vorgaben der Num
mern 1 bis 5 umgesetzt werden. 

(2) Besuche durfen von den Leistungsanbleterinnen und 
Lelstungsanbletern oder der Einrichtungsleitung ganz 
oder teilwelse nur untersagt werden, wenn dles unerlass
lich 1St, um eine unzumutbare Beeinträchtigung der Inte
ressen von Nutzermnen und Nutzern oder des Betnebes 
der Einnchtung abzuwenden. Das gleiche gilt, wenn mit 
der Nutzung emes Angebots nach § 18 em besonderer 
therapeutlscher Zweck verfolgt wird und dleser durch 

mo glIche Besuche gefahrdet wurde. Besuchsuntersagun
gen und -einschränkungen smd unverzüglIch gegenuber 
der Nutzenn oder dem Nutzer SOWle betroffenen Besu
chermnen oder Besuchern schnftlIch zu begrunden und 
der zuständlgen Behörde anzuzelgen. 

(3) Wirken mehrere Lelstungsanbletermnen und Leis
tungsanbleter zusammen, so tragt jeder dle Gesamtver
antwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Anforde
rungen 

§ 20 
Anford er ungen an d ie Wohnq ualität 

(1)  Dle Gestaltung der Wohn- und Gememschaftsräume 
muss slch msbesondere im Hmblick auf Wohnlichkeit, 
Raumangebot, SlcherheIt, MöglIchkeiten der Onentie
rung und das Recht auf Privatsphare an den Bedurfnis
sen von alteren Menschen, Menschen mit Behinderung 
und pftegebedurftigen Menschen auf glelchberechtlgte 
gesellschaftlIche Tellhabe ausrichten und soll ein an den 
Maßstaben des Alltags emes hauslIchen Lebens onen
tlertes Zusammenleben in kleinen Gruppen erlauben 
und fordern 

(2) Emnchtungen sollen mcht mehr als 80 Plätze umfas
sen. LelstungsrechtlIche Verembarungen, die geringere 
Platz zahlen vorschrelben, blelben unberührt. 

(3) Den Nutzerinnen und Nutzern ist auf Wunsch bei 
VerfügbarkeIt ein Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen. 
Um dles zu gewährlelsten, muss der Anteil der Einzel
Zlmmer bel mmdestens 80 vom Hundert mnerhalb emes 
Gebaudes oder eines raumlIch verbundenen Gebaude
komplexes liegen. In neu errichteten Einrichtungen sind 
nur Einzelzimmer zulassig, wobei Personen, die in emer 
Partnerschaft leben, auf Wunsch dle Zusammenlegung 
von zwei Zmlmern zu emer NutzungsemheIt ermöglIcht 
werden kann. Zur Sicherstellung des Rechts auf Privat
sphäre mtissen Samtärräume m ausreichender Zahl in 
Form von Emzel- oder Tandembadern vorhanden sein. 
Der Zugang zu den Sanitärräumen soll unmittelbar aus 
den Einzel- oder Doppelzlmmern der Nutzerinnen und 
Nutzer möglIch sem 

(4) Zlmmer fur mehr als zwel Nutzerinnen und Nutzer 
sind unzulässig. 

(5) Uber dle Gestaltung der IndlVidualberelche entschei
den die Nutzermnen und Nutzer im Rahmen des gesetz
lIch Zulassigen selbst. Eme gegen lhren Wllien getätlgte 
Veranderung ist nur zulassig, wenn dlese auch nach zi
vllrechtlichen Vorschnften zu dulden ware. Dle Nutze
rmnen und Nutzer haben ein Mitspracherecht, soweit es 
um dle Belegung emes Zweibettzimmers mit emer ande
ren Nutzerm oder einem anderen Nutzer geht. 

§ 21 
Per sonell e  Anford er ungen 

(1)  Dle Einrichtung muss unter der Leitung einer persön
lIch und fachlich ausrelchend qualifizlerten Person ste
hen (Einrichtungsleitung). Diese muss zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ergänzend zu den Qualifikationserforder
nissen des § 4 Absatz 9 sowohl uber grundlegende be
triebs- und personalwlrtschaftlichen Kenntnisse SOWle 
angebotsbezogen auch uber grundlegende pftege- oder 
betreuungsfachlichen Kompetenzen verfugen. Sle soll m 
der Regel eine mindestens zwel]ahrige Leitungserfahrung 
nachweisen konnen. Emrichtungen, die vornehmlIch auf 
dle Erbringung von Pftegeleistungen ausgenchtet sind, 
mussen außerdem über eme verantwortliche Pftegefach
kraft (Pftegedlenstleitung) verfugen 

(2)  Die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter 
und dle EinnchtungsleItung haben slcherzustellen, dass 
dle Gesamtzahl der Beschaftlgten und lhre QualIfikatlOn 
ausreichen, um den Pftege- beziehungsweise Betreuungs
bedarf der Nutzerinnen und Nutzer zu erfullen. Dles 
wlrd vermutet, wenn mindestens das Personal emgesetzt 
wird, das nach Zahl und Qualifikation der Beschaftlgten 
in Verträgen nach dem FUnften, Elften oder Zwölften 
Buch des Sozialgesetzbuches vereinbart ist. Jewells min
destens dle Hälfte der mit sozialen beziehungswelse pfte
genschen betreuenden Tatigkeiten beauftragten Be
schaftigten müssen Fachkräfte sein. Die Berechnung 
erfolgt anhand der VollzeItaqmvalente und, soweit vor-
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handen, auf der Grundlage der in den Vereinbarungen 
nach Satz 2 festgesetzten Personalmengen Sofern liber 
diese Verembarungen hinaus Personal eingesetzt wird, ist 
gesondert darzulegen, Wle dle fachhche AnleItung, Bera
tung und Aufslcht der durch dieses Personal ausgeubten 
TätIgkeIten gewahrlelstet wlrd; 1m Ubrigen blelbt dleses 
zusätzliche Personal bei der Berechnung der Fachkraft
quote außer Betracht. 

(3 )  Zusätzlich muss mmdestens eine Hauswlrtschafts
fachkraft vorhanden sein. Darüber hinaus muss jeder
zeit, auch nachts und an Wochenenden, mindestens eine 
zur Leistung des konkreten Betreuungsbedarfes der Nut
zerinnen und Nutzer geeignete Fachkraft anwesend sem. 
Dle zustandige Behorde kann bei entsprechendem Be
darf hohere Anforderungen festlegen. 

§ 22 
Mitwirkung und Mitbestimmung der N utzerinnen 

und N utzer 

(1 )  Die Nutzerinnen und Nutzer vertreten ihre Interes
sen 1m Rahmen von Mitwirkung und MItbestImmung. 
Hlerzu wlrd in jeder Einrichtung ein Belrat der Nutze
rinnen und Nutzer gewählt. Em Belrat kann für emen 
Teil emer Emrichtung, aber auch fur mehrere Einrich
tungen zusammen gebIldet werden, wenn dadurch die 
Mitwirkung und MitbestImmung der Nutzerinnen und 
Nutzer besser gewährleistet wlrd. 

(2) Der Belrat vertntt dle Interessen der Nutzerinnen 
und Nutzer ohne Unterscheidung nach sexueller Onen
tierung und geschlechtlicher Identitat, Herkunft, reli
gioser Weltanschauung oder anderen persönlichen Merk
malen. Semer Mitwlrkung unterliegen Fragen der 
Unterkunft, Betreuung und der Aufenthaltsbedmgungen. 
Der Mitbestimmung unterhegen dle Grundsatze der Ver
pfiegungsplanung, die Frelzeitgestaltung und die Haus
ordnung in der Emrichtung. 

(3)  Wahlberechtigt bei den Wahlen zum Beirat smd 
Personen, die am Wahltag in der Emrichtung wohnen, 
ohne BeschäftIgte, Lelstungsanbieterin oder Leistungs
anbleter zu sem (WahlberechtIgte). Neben den Wahl
berechtigten durfen auch Angehonge und sonstige 
Vertrauenspersonen, etwa Mitglieder von ortlichen Sem
orenvertretungen oder BehmdertenorganisatlOnen, zu 
MItghedern emes Beirates gewahlt werden. Nlcht ge
wahlt werden kann, wer mIt der Leistungsanbieterin 
oder dem Lelstungsanbleter, mIt denjenigen, die dle Ein
richtung auf sozialrechtlicher Grundlage finanzieren, 
oder mIt emer für die Prüfung der Einrichtung zustandi
gen Behörde in einem entgeltlichen BeschäftIgungsver
haltnis steht oder mit einer dort m verantwortlicher 
FunktIon tätigen Person verwandt oder verschwägert ist. 

(4) Der Belrat soll mmdestens einmal im Jahr die Nutze
rmnen und Nutzer zu einer Versammlung emladen, zu 
der jede Nutzerin oder Jeder Nutzer eine andere Person 
belzlehen kann. Im Rahmen der Versammlung erstattet 
der Belrat Bericht uber seine Tätigkelt. Auf Verlangen 
des Beirats muss auch dle Einrichtungsleitung an der ge
samten Sitzung teIlnehmen und auf emzelne Fragen der 
Nutzermnen und Nutzer Antwort geben. 

(5) Auf Wunsch des Beirates soll m der Einrichtung 
neben dem Beirat ein Beratungsgremmm gebIldet wer
den, das den Beirat bei seinen Aufgaben unterstützt und 
dem Vertretennnen und Vertreter sowie sonstIge Vertrau
enspersonen der Nutzerinnen und Nutzer angehoren 
konnen. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten ent
sprechend. Das Beratungsgremium berat die Einrich
tungsleItung und den Belrat bel ihrer ArbeIt und unter
stutzt sie durch Vorschlage und Stellungnahmen. Dle 
Semoren- und Behmdertenvertretungen konnen eben
falls beraten. 

(6) Dle zuständige Behorde fordert die Unterrichtung 
der Nutzerinnen und Nutzer und ihrer gemeinschafth
chen Interessensvertretungen uber die Wahl, die Zusam
mensetzung und dle Befugmsse der Interessensvertre
tung. Sie kann in Emzelfällen auf Antrag der Mehrheit 
der Nutzerinnen und Nutzer emer Einnchtung Abwei
chungen von den Bestimmungen zur Mitwlrkung, insbe
sondere zur Zahl der MItglieder emes Beirates und zum 
Wahlverfahren zulassen, wenn dadurch eine wirksame 
Interessenvertretung 1m Sinne dieses Gesetzes unter-

stutzt wird. Vor der Entscheidung der Behorde 1st dle 
Lelstungsanbleterin oder der Leistungsanbieter zu 
horen. 

(7 )  Kann ein Beirat mcht gebildet werden, werden seine 
Aufgaben durch em Vertretungsgremmm aus Angehori
gen oder Vertretermnen und Vertreter wahrgenommen. 
Gibt es kem Vertretungsgremmm, das die Interessen der 
Nutzerinnen und Nutzer wie em Beirat wahrnehmen 
kann, bestellt dle zuständige Behbrde nach Beratung mIt 
den Nutzerinnen und Nutzern mmdestens eine Vertrau
ensperson. In Emrichtungen, die von rechtsfahlgen Reli
gionsgemeinschaften betrieben werden, ist hlerbel zu
sätzlich das Einvernehmen mit der Lelstungsanbieterin 
oder dem Lelstungsanbleter herzustellen. 

(8) Die TatigkeIt als BelratsmItglied, als MItglied des 
Beratungs- oder Vertrauens gremiums oder als Vertrau
ensperson ist unentgeltlich und ehrenamthch. Keme 
Nutzerm oder kein Nutzer darf auf Grund lhrer oder sei
ner TatigkeIt oder der Tatigkeit emes Angehörigen oder 
einer Vertrauensperson 1m Beirat, 1m Vertretungsgre
mium oder 1m Beratungsgremmm VorteIle oder Nachtelle 
haben. 

(9) Die Leistungsanbieterm oder der Leistungsanbieter 
stellt dem Belrat unentgeltlich Raume zurVerfugung und 
tragt dle angemessenen Kosten fur den Beirat. Hlerzu 
gehoren auch dle Kosten fur dle Teilnahme an Schu
lungsveranstaltungen fur den Beirat. 

(10) Dle Lelstungsanbleterm oder der Leistungsanbleter 
hat den Mitgliedern der genannten Gremien und der Ver
trauensperson Zutntt zur Emrichtung zu gewähren 

Auf Verlangen ist emer Vertretung der genannten Gre
mien und der Vertrauensperson GelegenheIt zu geben, 
die jeweiligen Standpunkte in den Gremlen der LelS
tungsanbieterin oder des Leistungsanbieters darzulegen. 

§ 23 
Behö rdliche Q ualitätssicherung 

(1 )  Die Erfüllung der Pflichten der Leistungsanbieterin
nen und Leistungsanbieter werden von den zuständigen 
Behcirden durch Regelprufungen und anlassbezogene 
Prufungen uberwacht. Die Prüfungen finden unangemel
det statt 

(2)  Die zuständlge Behorde mmmt bel Jeder Einnchtung 
mmdestens eine Regelprufung im Jahr vor. Abweichend 
von Satz 1 konnen Regelprüfungen in größeren Abstän
den bis zu hcichstens zwei Jahren stattfinden, wenn bei 
der letzten Prüfung durch dle zuständlge Behörde keme 
Mangel festgestellt wurden, zu deren Beseitigung eme 
Anordnung erforderlich wurde (wesentliche Mangel) . 

(3 )  Hat die zustandige Behorde dle Beschäftigung einer 
Einnchtungsleitung gemaß § 15 Absatz 5 verboten und 
hat die Leistungsanbleterm oder der Leistungsanbleter 
keme neue geeignete Einrichtungsleitung emgesetzt, 
kann die zustandlge Behorde, um dle Betreuung in dem 
Wohn- und Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten, auf 
Kosten der Leistungsanbleterin oder des Lelstungsan
bieters eine kommissarische Einrichtungsleitung für eine 
begrenzte Zeit emsetzen. Die kommlssarische Einnch
tungsleitung ubermmmt die Rechte und Pflichten der 
blshengen Emrichtungsleitung, bis die Lelstungsanble
tenn oder der Lelstungsanbleter mIt Zustimmung der 
zuständigen Behörde eme geelgnete Einrichtungsleitung 
bestimmt hat. 

Kapitel 2 
Wohngemeinschaft en mit Betreuungsleistungen 

§ 24 
Begriff s bestimmung 

(1 )  Wohngememschaften mit Betreuungsleistungen smd 
Wohn- und Betreuungsangebote, m denen mehrere altere 
oder pfiegebedurftige Menschen oder Menschen mIt Be
hinderungen m emer Wohnung mIt emem gememsamen 
Hausstand leben und ihnen von einem oder mehreren 
Leistungsanbleterinnen und Leistungsanbietern Betreu
ungsleistungen angeboten werden Dles gilt nicht für 
Personen, die in einer Partnerschaft leben oder verwandt 
sind und m emem gemeinsamen Haushalt leben. Wohn-
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gememschaften mIt Betreuungslelstungen konnen selbst
verantwortet oder anbieterverantwortet sem. 

(2) Eme Wohngemeinschaft 1st selbstverantwortet, wenn 

1. die Ansprüche auf Wohnraumuberlassung und Be
treuungsleistungen rechthch voneinander unabhanglg 
sind und 

2 .  die Nutzermnen und Nutzer oder ihre Vertreterinnen 
und Vertreter mmdestens 

a) bel der Wahl und dem Wechsel der Lelstungsanbie-
termnen und Lelstungsanbleter frel smd, 

b) das Hausrecht ausuben, 

cl die Gememschaftsraume selbst gestalten, 

d) die gemeinschafthchen FinanzmIttel selbst verwal
ten und 

e) die Lebens- und Haushaltsführung sowie das All
tagsleben selbstbestimmt gememschafthch gestal
ten. 

Zudem dürfen neue Nutzerinnen und Nutzer unbescha
det der zivIlrechtlichen Befugnisse der Vermleterin oder 
des Vermieters mcht gegen den Wlllen der bereits in der 
Wohngemeinschaft lebenden Nutzermnen und Nutzer 
aufgenommen werden. Entscheldungen, dle dle Nutze
rinnen und Nutzer oder ihre rechthchen Vertretermnen 
und Vertreter mehrheitlich treffen, schheßen dle An
nahme emer selbstverantworteten Wohngememschaft 
mcht aus. 

Lelstungsanbleterinnen und Lelstungsanbieter durfen 
aber auf emzelne oder gemeinschafthche Entscheldun
gen keinen bestimmenden Emfiuss haben. Sofern Leis
tungsanbietermnen oder Leistungsanbleter bei der 
Grundung einer Wohngemeinschaft bestImmend mitwu'
ken, ist eine selbstverantwortete Wohngemeinschaft nur 
dann gegeben, wenn nach Abschluss der Grundungs
phase dle unter Nummern 1 und 2 genannten Vorausset
zungen vorliegen. 

(3) Eine Wohngemeinschaft ist anbieterverantwortet 

1. bel fehlender rechtlicher Unabhimgigkeit von Wohn
raumuberlassung und Betreuungsleistungen im Sinne 
des Absatzes 2 Nummer 1 oder 

2. wenn dle Knterien der Selbstverantwortung nach Ab
satz 2 Nummer 2 nicht erfüllt sind. 

§ 25 
Selbstverantwortete Wohngemeinschaften 

( 1 )  Selbstverantwortete Wohngememschaften sind vor
behalthch anderer gesetzlicher Regelungen frei m der 
Gestaltung des Zusammenlebens, der Auswahl und der 
Gestaltung der Raumlichkeiten fur dle Wohngemein
schaft und der OrgamsatlOn der Betreuung. Sie unterfal
len mcht den Anforderungen nach diesem Gesetz oder 
den aufgrund dleses Gesetzes erlassenen Rechtsverord
nungen. 

(2) Für Angebote ambulanter Dienste, die in selbstver
antworteten Wohngememschaften tatIg werden, gelten 
dle Anforderungen nach Teil 2 Kapitel 4.  

§ 26 
Grundsätzliche Anforderungen an 

anbieterverantwortete Wohngemeinschaften 

(1)  Wohngememschaften sollen m den Sozialraum integ
riert werden, um eme umfassende Tellhabe der Nutzerm
nen und Nutzer am Leben m der örtlichen Gememschaft 
zu ermöglichen. 

(2)  Wirken mehrere Lelstungsanbletermnen und LelS
tungsanbleter 1m Rahmen einer Wohngemeinschaft zu
sammen, so haben Sle schrifthch festzuhalten, wer die 
Verantwortung und AbstImmung für welche Unterstüt
zungslelstungen und Ablaufe in der Wohngemeinschaft 
ubermmmt. Die Regelung muss den Nutzennnen und 
Nutzern oder Vertretermnen und Vertretern bekannt sem. 
Erbringt eme Leistungsanbietenn oder em Lelstungsan
bieter m der Wohngemeinschaft ledighch einzelvertrag
lich verembmie Leistungen fur einzelne Nutzermnen 
und Nutzer, so sollen diese slch mIt den für dle Wohnge-

meinschaft verantworthchen Lelstungsanbieterinnen 
und Leistungsanbletern abstImmen. 

(3)  Im Rahmen der Regelung nach Absatz 2 1St msbeson
dere festzulegen, dass und durch wen 

1. die haus-, zahn- und facharztliche sowie die gesund
heIthche Betreuung der Nutzermnen und Nutzer 01'
gamsiert und dle Wahrnehmung von hlerzu erforderh
chen auswartigen Terminen unterstutzt und gefordert 
werden, 

2 .  dle Aufstellung und Umsetzung von Pfiegeplanungen, 
Förder- und Hilfeplanen gewährlelstet werden, 

3 .  dle nutzerbezogene und ordnungsgemaße Aufbewah
rung der Arznelmittel und die regelmaßlge Beratung 
der in der Betreuung tätigen Beschaftigten über 
den sachgerechten Umgang mIt Arznelmitteln sicher
gestellt werden sowie die ImplementIerung von Qua
litätsmstrumenten erfolgt, um vorbehaltlich der arzt
lichen Anordnungsbefugnis Uber-, Unter- oder 
Fehlversorgung zu vermelden und 

4. die soziale Betreuung sichergestellt wird. Glelches gilt 
fur dle hauswlrtschaftliche Versorgung, sofern die 
Leistungsanbletermnen und Lelstungsanbieter slch 
zu deren Ubernahme vertraghch verpflichtet haben 

Auf Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer können dlese 
die Regelungen nach Satz 1 Nummern 1 , 3 und 4 auch el
genverantwortlich treffen. 

(4) Wird das Angebot msgesamt nur von einer Leis
tungsanbieterm oder einem Leistungsanbleter alleine er
bracht, mussen slch die Festlegungen nach Absatz 3 aus 
einer den Nutzerinnen und Nutzern bekannten schriftli
chen KonzeptlOn erkennen lassen. 

(5) Besuche durfen von den Lelstungsanbieterinnen und 
Lelstungsanbletern ganz oder teIlweise nur untersagt 
werden, wenn dles unerlasshch ist, um eine unzumutbare 
Beeintrachtigung der Interessen von Nutzerinnen und 
Nutzern abzuwenden, und mietrechthche Regelungen 
nicht entgegenstehen. Das gleiche gilt, wenn mIt der 
Nutzung emes Angebots nach § 24 Absatz 3 ein besonde
rer therapeutischer Zweck verfolgt wird und dleser 
durch mögliche Besuche gefahrdet würde. Besuchsunter
sagungen und -einschrankungen smd gegenüber der 
Nutzerin oder dem Nutzer sowie betroffenen Besuche
rinnen oder Besuchern schnfthch zu begrunden und der 
zuständlgen Behorde anzuzeigen. 

(6) Für Wohngememschaften mIt Wohnraum für mehr als 
zwölf Nutzermnen und Nutzer gelten insgesamt dle Re
gelungen fur Emrichtungen mit umfassendem Lelstungs
angebot (§§ 18 bis 23)  entsprechend. Das Glelche gIlt, 
wenn eine Lelstungsanbletenn oder ein Leistungsanble
ter m emem Gebaude Wohnraum fur mehr als 24 Nutze
rmnen und Nutzer m Wohngemeinschaften bereitstellt. 

§ 27 
Anforderungen an die Wohnq ualität 

(1 )  In den Wohngememschaften smd nur Einzelzimmer 
zuläsSlg. Auf Wunsch kann Personen, dle mItemander m 
einer Partnerschaft leben, dle Zusammenlegung von zwei 
Zimmern zu einer Nutzungseinheit ermöghcht werden. 

(2)  Große, Anzahl und Gestaltung der Raume haben eme 
Erfüllung der gesetzhchen Vorgaben aus anderen Rechts
normen sicherzustellen und sowohl dem Recht auf Pri
vatsphare als auch den Erfordermssen einer funktionie
renden Hausgemeinschaft zu entsprechen 

(3)  Uber dle Gestaltung der Indlvldualberelche entschei
den die Nutzermnen und Nutzer im Rahmen des gesetz
lich Zulasslgen selbst. Eine gegen ihren Willen vorge
nommene Veranderung ist nur zulässig, wenn dlese auch 
nach zlvilrechtlichen Vorschnften zu dulden ware oder 
aus Gründen der Betreuung oder medlzimschen Versor
gung zwingend erforderhch 1St. 

§ 28 
Personelle Anforderu ngen 

(1 )  Die Betreuung in der Wohngemeinschaft muss unter 
der Verantwortung einer fachlich und personlich geelg
neten Fachkraft stehen (verantwortliche Fachkraft). 
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(2) Sofern es der Betreuungsbedarf mindestens emer 
Nutzerin oder eines Nutzers erfordert, kann die zustim
dlge Behorde die standlge Anwesenheit emer Fachkraft 
oder emer anderen geelgneten Betreuungskraft anord
nen Erfordeli der konkrete Betreuungsbedarf der Nut
zermnen und Nutzer nicht dle standige Anwesenheit 
emer Fachkraft, ist durch organisatonsche Vorkehrungen 
slcherzustellen, dass im Bedarfsfall in angemessener Zeit 
eme zur Lelstung des konkreten Betreuungsbedarfes ge
eignete Fachkraft zurVerfugung steht. 

(3) Soweit slch die Lelstungsanbletermnen oder Leis
tungsanbieter zur Erbnngung hauswlrtschaftlicher Leis
tungen verpfuchtet haben, muss dlese Leistungserbrin
gung unter Betelligung einer Hauswilischaftsfachkraft 
erfolgen. Hierzu genugt deren verantwortliche Embm
dung in die Konzeption und Uberwachung der hauswirt
schaftlichen Lelshmgserbringung. 

§ 29 
Mitwir kung und Mitbestimmung der 

N utzeri nnen und N utzer 

( 1) Die Mitwirkungs- und Mitbestlmmungsrechte msbe
sondere m Fragen der Unterkunft, Betreuung, Aufent
haltsbedingungen, Ordnung des Zusammenlebens, Ver
pflegung und Frelzeitgestaltung werden durch eme 
mindestens jahrlich stattfindende Versammlung aller 
Nutzermnen und Nutzer wahrgenommen. Soweit dlese 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte durch die Ver
treterinnen und Vertreter wahrgenommen werden, ist 
diesen Personen Zutntt zu den gememschafthch genutz
ten Raumen der Wohngemeinschaft zu gewähren. 

(2) Der Mitwll'kung unterliegen alle fur das Leben m der 
Wohngemeinschaft wesentlichen Entscheidungen. Der 
Mitbestimmung unterhegen dle Grundsatze der Verpfle
gungsplanung SOWle der Unterkunft und Betreuung, die 
Freizeitgestaltung und dle Hausordnung m der Wohnge
meinschaft. 

§ 30 
Behör dliche Q ualitätssicher ung 

(1)  In selbstverantworteten Wohngememschaften pruft 
dle zustandlge Behorde bei Bekanntwerden der Wohnge
memschaft und in regelmaßigen Abständen das Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 24 Absatz 2 .  Dabel 1st dle 
Selbstemschätzung der Nutzermnen und Nutzer vorran
glg zu berücksichtlgen. Im Ubrigen bezleht sich die be
hördliche Qualitatssicherung nur auf die in der Wohnge
memschaft erbrachten Lelstungen ambulanter Dienste 
nach § 3 3 .  

( 2 )  I n  anbieterverantworteten Wohngemeinschaften wlrd 
die Erfüllung der Pflichten der Leistungsanbietermnen 
und Leistungsanbieter von den zustandigen Behorden 
durch Regelprüfungen und anlassbezogene Prüfungen 
überwacht. 

(3) Die zustandlge Behorde mmmt bel jeder anbleterver
antworteten Wohngemeinschaft mindestens eine Regel
prufung 1m Jahr vor Abwelchend von Satz 1 konnen Re
gelprufungen in größeren Abstanden bis zu hochstens 
zwel Jahren stattfinden, wenn bel der letzten Prufung 
durch die zuständige Behörde keme wesentlichen Man
gel festgestellt wurden. 

Kapite l 3 
Servicewohne n 

§ 31 
Be gr iff sbestimmung 

Angebote des Servlcewohnens smd Angebote, m denen 
dle Uberlassung einer Wohnung rechthch verpfuchtend 
mit der Zahlung eines Entgelts für allgemeine Unter
stützungsleistungen Wle Lelstungen der hauswirtschaft
hchen Versorgung, die Vermittlung von Betreuungsleis
tungen oder Notrufdienste (Grundlelstungen) verbunden 
ist, dle über die Grundleistungen hinausgehenden LelS
tungen von den Nutzermnen und Nutzern hmslchthch 
des Umfangs und der Person der Lelstungsanbleterm 
oder des Lelstungsanbieters aber frel wahlbar smd. 

§ 32 
A nf or der ungen und Q ualitätssicher ung 

(1)  Angebote des Servicewohnens unterfallen mit Aus
nahme der Anzeigepfucht nach § 9 Absatz 1 Satz 1 nicht 
den Anforderungen nach diesem Gesetz oder aufgrund 
dleses Gesetzes 

(2) Dle zuständigen Behörden konnen an Stelle der nach 
dem Ordnungsbehordengesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 13 Mal 1980 (Gv. NRW. S. 528)  zu
standlgen orthchen Ordnungsbehörde die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um eme im emzelnen Falle beste
hende Gefahr fur eme Nutzerm oder emen Nutzer abzu
wehren. 

Kapi tel 4 
A mbulante Dienste 

§ 33 
Begr iff sbestimmung 

Ambulante Dienste sind mobile Pflege- und Betreuungs
dlenste, die entgeltlich Betreuungslelstungen 1m Smne 
dleses Gesetzes erbrmgen. 

§ 34 
Gr undsätzliche A nfor der ungen 

Die Regelungen des Kapitels 2 des Allgemeinen Teils die
ses Gesetzes gelten für ambulante Dienste nur msoweit, 
als sie ihre Leistungen in Angeboten nach § 24 Absatz 1 
erbnngen. Dle Anzeigepfucht nach § 9 gilt für alle am
bulanten Dlenste 

§ 35 
Behör dliche Q ualitätssicher ung 

(1 )  Soweit ambulante Dienste ihre Leistungen in Ange
boten nach § 24 Absatz 2 erbringen, wird die Erfüllung 
der Pflichten der Leistungsanbleterinnen und Leistungs
anbieter von den zustandlgen Behorden durch anlass be
zogene Prufungen uberwacht. Vor einer Prüfung durch 
dle zustandige Behörde hat diese die Landesverbände 
der Pflegekassen, den Verband der privaten Krankenver
slcherungen, den Medizmischen Dlenst der Krankenver
slcherung oder den Prüf dienst des Verbandes der priva
ten Krankenverslcherung e.v. zu informleren und lhm 
Gelegenheit zur vorranglgen Prüfung zu geben, soweit 
dle Lelstungserbringung m deren gesetzlichen Zustan
dlgkeitsberelch fällt Eme elgene Prufung durch dle zu
standige Behorde erfolgt in diesen Fallen nur, sofern eine 
umgehende elgene Prüfung wegen emer akuten Gefahr 
für die Nutzerinnen und Nutzer ausnahmsweise geboten 
1st, die Prüfung des Medizmischen Dienstes der Kran
kenversicherung oder des Prüf dienstes des Verbandes der 
pnvaten Krankenversicherung e.v. nicht zeitnah erfolgt 
oder keine hmrelchende Entscheidungsgrundlage er
brmgt. Soweit ein anlassbezogenes Prüfergebnis des Me
dizmischen Dlenstes der Krankenversicherung oder des 
Prufdienstes des Verbandes der privaten Krankenversi
cherung e.v. vorliegt, ist dleses den weiteren Entschei
dungen der zustandigen Behorde zugrunde zulegen. 

(2) Werden die Leistungen in Angeboten nach § 24 
Absatz 3 erbracht, erfolgt dle behordliche Qualitats
slcherung im Rahmen der Prufungen nach § 30 Absatz 2 
und 3 .  

(3) Soweit ambulante Dlenste ihre Leistungen außerhalb 
der Angebote nach § 24 erbringen, konnen die zustan
dlgen Behörden an Stelle der nach dem Ordnungsbe
hördengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13 .  Mai 1980 (GV. NRW. 528) zustandigen ortlichen Ord
nungsbehörde die notwendigen Maßnahmen treffen, um 
eine 1m emzelnen Falle bestehende Gefahr für eine Nut
zerm oder emen Nutzer abzuwehren. 

Kapitel 5 
Gasteinr ichtungen 

§ 36 
Begr iff sbestimmung 

Gastemrichtungen smd entgeltlich betnebene Einrich
tungen, die dem Zweck dlenen, altere oder pflegebedurf-
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tige Menschen oder Menschen mlt Behinderungen nur 
vorubergehend aufzunehmen und ihnen Betreuungslels
tungen anzubleten Gasteinrichtungen smd Hospize, 
Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege sowie Kurz
zeitpflegeemnchtungen. 

§ 37 
Gru ndsa tzlie he Anf orderu ngen 

Leistungsanbletermnen und Leistungsanbieter m Gast
einnchtungen haben eme an der entsprechenden Ziel
gruppe orienherte personelle, bauliche und sonshge 
Ausstattung vorzuhalten. Unter Beachtung dieses 
Grundsatzes nchten sich die Anforderungen an Einrich
tungen der Tages- und Nachtpflege nach den Regelungen 
des Teils 1 Kapitel 2 und an Hospize und Kurzzeltem
richtungen zusatzlich nach Tell 2 Kapitel 1 dieses Geset
zes, soweit nachfolgend mchts anderes beshmmt ist. 

§ 38 
Anf orderu ngen an die Wohn qu alität 

(1)  In Hospizen sind nur Einzelzlmmer zulassig. 

(2) In Hosplzen müssen Grundriss, Gebäudeausstattung 
und raumliche Gestaltung geelgnet sein, um eine pallia
tiv-medlzimsche und palliativ-pflegensche Versorgung 
sowie eine psychosoziale und spirituelle Betreuung zu 
gewährlelsten und den besonderen Bedurfnissen schwer 
kranker, sterbender Menschen angemessen Rechnung zu 
tragen. 

(3) Dle Räumhchkeiten in Emnchtungen der Tages- und 
Nachtpflege müssen sich msbesondere im Hmbhck auf 
Wohnhchkeit, Raumangebot, Sicherheit, Möglichkeiten 
der Onenherung und Rückzugsmoghchkeiten (Recht auf 
Privatsphäre) an den Bedürfnissen von alteren Men
schen, Menschen mit Behmderung und pflegebedürftigen 
Menschen ausrichten. 

§ 39 
Personelle Anf orderu ngen 

Bei der fachhchen Eignung der Beschaftigten in Hospi
zen smd die für die Palliativversorgung erforderliche 
Kenntnisse besonders zu berückslchhgen. 

§ 40 
Mitwirku ng u nd Mitbestimmu ng der Nu tzerinnen 

u nd Nu tzer 

Für Gasteinnchtungen bestellt die zustandlge Behörde 
eme Vertrauensperson. In Einrichtungen, dle von rechts
fahigen RehglOnsgemeinschaften betneben werden, ist 
hlerbel das Einvernehmen mit der Leistungsanbieterin 
oder dem Lelstungsanbieter herzustellen. Dle Vertrau
ensperson vertntt dle Interessen der Nutzermnen und 
Nutzer m Angelegenheiten Wle Unterkunft, Betreuung, 
Aufenthaltsbedmgungen, Ordnung des Zusammenlebens, 
Verpflegung und Frelzeitgestaltung im Rahmen von Mlt
wirkung und Mitbestimmung und setzt slch fur ein Mit
emander in der Einrichtung ein. 

§ 41 
Qu alitätssicheru ng 

Die Erfüllung der Pflichten der Lelstungsanbletermnen 
und Lelstungsanbieter in Gastemnchtungen werden von 
den zuständigen Behorden anlassbezogen SOWle regehmi
ßig im Abstand von höchstens drei Jahren geprüft. 

Teil 3 
O rdnu ngswidrigkeit, Zu ständigkeit, Zu sammenarbeit, 

Verordnu ngserma chtigu ng 

§ 42 
O rdnu ngswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidng handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lasslg 

1. entgegen §§ 7 Absatz 3 Satz 5, 9 Absatz 1 , 3 oder 4 , 19  
Absatz 2 Halbsatz 2 oder 2 6  Absatz 5 Satz 2 eine An
zelge mcht oder nicht rechtzeitig erstattet, 

2. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 3 eine Auskunft mcht 
oder mcht rechtzeitig erteilt, 

3 .  emer vollzlehbaren Anordnung nach § 15 Absatz 2 
Satz 1, 2 oder 3 oder Absatz 3 Nummer 1 ,  2 oder 3 zu
widerhandelt, 

4. als Leistungsanbleterin oder Lelstungsanbleter entge
gen § 14 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 eme 
Maßnahme nicht duldet, 

5. entgegen § 7 Absatz 1 sich Geld- oder geldwerte Leis
tungen versprechen oder gewähren lasst, 

6. entgegen § 22 Absatz 8 Satz 2 Nutzermnen und Nut
zer wegen ihrer Tatigkeit im Belrat oder wegen der 
Tatigkeit eines Angehongen oder einer rechthchen 
Vertreterin oder emes rechtlichen Vertreters im Belrat, 
1m Vertretungsgremium oder 1m BeratungsgremlUm 
benachtelligt oder begünstigt, 

7. es als Leiterin oder Leiter einer Einnchtung oder als 
verantworthche Fachkraft einer anbieterverantworte
ten Wohngememschaft zulasst, dass einer Nutzerm 
oder emem Nutzer ohne rechtfertigenden Grund die 
Frelheit entzogen wird, 

8. einer Rechtsverordnung nach § 45 Absatz 1 oder Ab
satz 2 zuwlderhandelt, soweit Sle fur einen bestimm
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschnft verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit emer Geldbuße bis 
zu zwanzigtausend Euro geahndet werden. 

§ 43 
Zu ständigkeit 

( 1 )  Sachhch zustandig fur dle Durchfuhrung dleses Ge
setzes und dle Verfolgung von Ordnungswldngkeiten 
smd die Kreise und kreisfrelen Stadte als Beratungs
und Prüfbehörden. Sie nehmen dlese Aufgabe als Pflicht
aufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Bei Gefahr im 
Verzug konnen sie an Stelle der ortlichen Ordnungsbe
hörde die Befugnisse nach dem Ordnungsbeh6rdengesetz 
m der Fassung der Bekanntmachung vom 13 .  Mal 1980 
(Gv. NRW. S. 528) wahrnehmen. 

(2) Ortlich zustandig ist dle Beratungs- und Prüfbe
horde, in deren Bezirk das Leistungsangebot nach dle
sem Gesetz erbracht wird. 

(3)  Aufsichtsbehörden über die Krelse und kreisfreien 
Städte sind die Bezirksreglerungen. Diese stellen msbe
sondere slcher, dass es bel zuständigen Behörden, dle zu
glelch rechtlich oder wirtschaftlich an Leistungsblete
rinnen oder Leistungsanbietern von Angeboten nach 
diesem Gesetz beteiligt sind, mcht zu InteressenkollislO
nen kommt. 

(4) Oberste Aufsichtsbehorde 1st das zustandige Mmlste
rium. 

(5) Die Aufsichtsbehorden konnen slch jederzeit über die 
Aufgabenwahrnehmung durch dle Krelse und kreisfreien 
Stadte unterrichten. Sle können allgememe oder beson
dere Weisungen ertellen, um die rechtmaßige Erfullung 
der Aufgaben zu sichern. 

(6)  Zur zweckmäßlgen Erfüllung der Aufgaben dürfen 
dle Aufsichtsbehörden 

1. allgemeine Weisungen ertellen, um die gleichmaßlge 
Durchführung der Aufgaben zu slchern, 

2 besondere Weisungen erteilen, wenn dles 1m Einzelfall 
zur Slcherung des Zwecks dieses Gesetzes geboten er
schemt. 

§ 44 
Zu sammenarbeit der Behö rden 

(1 )  Bel der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Wel
terentwicklung einer angemessenen Betreuungsquahtat 
smd dle nach diesem Gesetz zuständlgen Behörden, die 
Landesverbände der Pflegekassen, die Medlzimschen 
Dienste der Krankenverslcherung und der Prüf dienst des 
Verbandes der pnvaten Krankenverslcherung e.V SOWle 
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dIe zustandlgen Trager der SozIalhilfe verpflichtet, unter 
Beruckslchtigung der Vorschriften zum Datenschutz zu
sammenzuarbelten und sich gegenseitig zu infornueren. 
Soweit Lelstungsanbletermnen und Leistungsanbieter 
nach anderen Rechtsvorschriften verpflichtet smd, ge
genuber anderen als den nach diesem Gesetz zuständI
gen Behorden AnzeIgen oder Mitteilungen zu machen, 
smd dIese Behorden verpflichtet, die für die Durchfuh
rung dIeses Gesetzes relevanten InformatlOnen den nach 
diesem Gesetz zustimdlgen Behorden zuzuleiten. § 67 d 
des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch bleibt unberuhrt. 

(2)  Die in Absatz 1 genannten Behörden, SozIalversiche
rungsträger und Prufinstitutionen sind berechhgt und 
verpflichtet, dIe bei der Durchführung Ihrer Prüfungen 
gewonnenen Erkenntnisse uber die Erfüllung der fachli
chen Anforderungen an Pflege und Betreuung sowIe die 
personelle Ausstattung der Wohn- und Betreuungsange
bote untereinander auszutauschen, sowelt dIes für Ihre 
Zusammenarbelt und fur die Wahrnehmung Ihrer gesetz
hchen Aufgaben erforderhch ist. § 67 d des Zehnten 
Buchs SozIalgesetzbuch bleibt unberuhrt. 

(3)  Die fur die Durchfuhrung dIeses Gesetzes zustandi
gen Behorden schheßen mit den zustandigen Verbi:mden 
der Kranken- und PflegeversIcherungen mnerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dIeses Gesetzes unter Betelh
gung der Aufsichtsbehörden, der Medizmischen Dienste 
der Krankenversicherung und des Prufdienstes der Pri
vaten Krankenversicherung e v., der Landschaftsver
bande und der kommunalen Spltzenverbande eine Ver
embarung über die Koordination ihrer jeweIligen 
Prüftahgkeiten. DIese Vereinbarungen sollen msbeson
dere Regelungen zum Informationsaustausch, zur Ver
meidung mhaltlicher Doppelprufungen, zur zeithchen 
Abshmmung der Prüftatigkeiten und zur wechselseih
gen Betelhgung vor dem Erlass von Anordnungen und 
sonstigen Maßnahmen enthalten. 

(4) Im Rahmen der Vereinbarung nach Absatz 3 können 
die genannten Stellen mit Zustimmung des zustandigen 
Ministeriums vereinbaren, dass gesetzliche Aufgaben be
fristet von anderen als den eigenthch zuständIgen Stel
len oder gememsam wahrgenommen werden. Zur Er
moglichung solcher Modellvorhaben Im BereIch der 
Quahtätsslcherung kann das zustandige Mmlsterium die 
zustandlge Behorde von ihren Verpfuchtungen nach die
sem Gesetz teilweIse entbinden. 

§ 45 

Rechtsver or dnu ngen 

(1 )  Das zuständIge Mmlsterium WIrd ermächtigt, zur 
Durchführung dIeses Gesetzes Rechtsverordnungen zu 
erlassen 

1. über dIe Anforderungen an ehe personliche und fach
liche Eignung der Einrichtungs- und PflegedIenstlei
tungen, der Fachkräfte im Smne des § 3 Absatz 5, § 4 
Absatz 1 1  und der Beschaftigten Im Sinne des § 3 Ab
satz 4 und deren Fort- und Welterblldung, 

2 .  über die Zahl und Qualifikation der Beschaftigten Im 
Verhältnis zur Anzahl und zum Pflege- und Betreu
ungsbedarf der zu betreuenden Nutzerinnen und Nut
zer, 

3. uber dIe Voraussetzungen, Abslcherungen und sonsti
gen Anforderungen bezuglich der Leistungen nach § 7 
Absatz 1 ,  

4 .  zur Regelung der Emzelhelten z u  den InformatlOns
pflichten der LeistungsanbIeterinnen und Leistungs
anbietel' in Einrichtungen mit umfassendem Leis
tungsangebot, 

5. zur Regelung der Einzelhelten zu den Anzelge- und 
DokumentatlOnspflichten nach den §§ 9 und 10; dabei 
kann sie abweichend von § 9 angebotsbezogen auch 
langere AnzeIgefristen festsetzen, 

6. über die Wahl oder Einsetzung, die Amtszeit, das Ver
fahren und die Zusammensetzung der Mltwll'kungs
gremien nach §§ 22 Absatz 1, Absatz 7 Satz 1 und 2 9  
sowie dIe Bestellung einer Vertrauensperson nach 
§§ 22 Absatz 7 Satz 2 und 40 und über Art, Umfang 
und Form Ihrer Mitwirkung und Mltbestimmung, 

7. Im Emvernehmen mit dem fur Bauen und Wohnungs
bau zustandigen Ministerium über dIe Anforderungen 
an dIe Wohnqualitat, insbesondere die Anforderungen 
an Wohn-, Aufenthalts-, Therapie- und WIrtschafts
raume sowIe die Verkehrsflächen, sani taren Anlagen 
und dIe technischen Einrichtungen, 

8. uber hygienerechthche Anforderungen fur Wohn- und 
Betreuungsangebote, um einen ausreichenden und 
dem Konzept angepassten Schutz der Nutzermnen 
und Nutzer vor InfektlOnen sowIe die Einhaltung der 
fur ihren Aufgabenbereich einschlagigen Anforderun
gen der Hygiene durch dIe Beschäfhgten zu gewähr
leIsten. 

(2) Das zustandige Mmisterium wird zudem ermachhgt, 
durch Rechtsverordnung Vorschriften über das Verfahren 
bel Prüfungen, die Kntenen der Veroffentlichung von 
Prufergebmssen und die an eine Selbstdarstellung der 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter zu stel
lenden Anforderungen nach § 14 Absatz 9 zu erlassen. 

(3) Das zuständige Ministerium WIrd ermächhgt, Im 
Emvernehmen Imt dem Landtag durch Rechtsverord
nung das Nahere zur Ausgestaltung des Verfahrens zur 
elektronischen Datenverarbeitung zu bestimmen, insbe
sondere dIe Nutzung des Verfahrens fur die zustanehgen 
Stellen und die Anbietermnen und Anbleter verbindlich 
vorzugeben sowie Art und Umfang der Daten und dIe 
datenverantwortlichen Stellen festzulegen. 

(4) Die Rechtsverordnungen werden im Emvernehmen 
mit dem Landtag erlassen. 

Teil 4 
Schlu ssvor schr iften 

§ 46 
Einschr änku ng von Gru ndr echten 

Durch §§ 14 Absatz 4 und 5, 16 , 22  Absatz 9 und 2 9  WIrd 
das Grundrecht der Unverletzhchkelt der Wohnung (Ar
tikel 13  Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesre
publik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 100-1,  veroffenthchten bereimgten 
Fassung, zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11 .  Juli 2012  (BGBL I S. 1478)) emgeschrankt. 

§ 47 
Ü ber gangs r egelu ngen 

(1)  Wohn- und Betreuungsangebote, die bereits vor In
krafttreten dieses Gesetzes Ihren Betrieb aufgenommen 
haben und bIsher nicht in den Geltungsbereich dIeses 
Gesetzes m der bIS vor Ablauf des 15 .  Oktober 2014 gel
tenden Fassung fielen, müssen dIes bei der zuständIgen 
Behorde bis zum 30 .  Juni 2015  anzeigen. Für sIe gelten 
die Anforderungen nach dIesem Gesetz oder auf Grund 
dieses Gesetzes erst em Jahr nach dem 15 .  Oktober 2014.  
Soweit Anforderungen an dIe Wohnquahtat nicht erfullt 
werden, soll dIe zustandige Behorde Abweichungen zu
lassen, wenn dies mit den Interessen der Nutzerinnen 
und Nutzer verembar ist. Sofern dies zur Abwehr emer 
Gefahr fur LeIb, Leben oder Freiheit einer Nutzerm oder 
eines Nutzers erforderhch ist, hat die zustandlge Be
hörde schon vor dem 111 Satz 2 bestimmten Zeltpunkt 
das Recht zur Wahrnehmung der Ihr nach dIesem Gesetz 
zustehenden Befugnisse. 

(2)  Sowelt auf Grund einer Anderung der rechtlichen 
oder tatsachlichen Verhältmsse em Wohn- und Betreu
ungsangebot dIe Merkmale eines anderen Wohn- und Be
treuungsangebotes erfüllt, smd spätestens drei Monate 
nach Feststellung dIeser Tatsache durch die zustandlge 
Behorde die Anforderungen an das neue Wohn- und Be
treuungsangebot zu erfüllen DIe zustandlge Behörde 
kann Im Emzelfall diese Frist im Rahmen Ihres pfuchtge
mäßen Ermessens auf bIS zu em Jahr verlangern. Ab
satz 1 Satz 3 gllt entsprechend. 

(3)  Die Anforderungen nach § 20 Absatz 3 Satze 1, 2, 4 
und 5 sind fur bestehende Einrichtungen spätestens bis 
zum 31. Juli 2018  umzusetzen; fur Einrichtungen der 
Emghederungshllfe gilt dIes nur hinsichthch der Anfor
derungen nach § 20 Absatz 3 Satze 1 und 2 DIe Fnst 



Gesetz- und Verordnungsblatt fm das Land N ordrhem-Westfalen - Nr 29 vom 1 5  Oktober 20H 64 5 

kann 1m Einzelfall fur Emnchtungen, die auf die Rege
lung des § 17 Absatz 3 Landespflegegesetz Nordrhein
Westfalen vom 19 .  Marz 1996 (GV NRW S. 137 ) ,  zuletzt 
geandert durch ArtIkel 17 des Gesetzes vom 3 .  Mai 2005  
(GV NRW S.  498) ,  vertraut haben und ab dem 3 1. Juli 
2 0 1 8  auf die Inanspruchnahme von Pflegewohngeld ver
zichten, bis langstens zum 31 .  JulI 2023 verlangert wer
den. In Rechtsverordnungen nach § 45 Absatz 1 Num
mer 7 dieses Gesetzes kann bestImmt werden, dass dort 
naher bezeIchnete Anforderungen bis zum Ablauf emer 
Ubergangsfnst erfullt werden mussen. 

(4) DIe Regelung des § 20 Absatz 2 Satz 3 gilt für nach 
Inkrafttreten des Gesetzes m Betneb genommene Ein
richtungen ausnahmsweise nicht, wenn diese Ein
richtungen bereIts vor dem 1. Juni 2013  uber eme Ab
stimmungsbescheimgung verfugten bezIehungsweise 
samtlIche zur Ertellung einer solchen Beschemigung we
sentlichen Unterlagen bel der zustandigen Beharde ein
gereIcht hatten und den Bau des Vorhabens mnerhalb 
von anderthalb Jahren nach dem Erhalt der AbstIm
mungsbescheinigung tatsächlIch begonnen haben. 

(5) Die Anforderung nach § 27 Absatz 1 Satz l ISt fur 
bestehende anbleterverantwortete Wohngememschaften 
spatestens bis zum 3 1. Dezember 2023  umzusetzen; bis 
zum 3 1. JulI 2 0 1 8  1st auch m dIesen Angeboten die An
forderung nach § 20 Absatz 2 Satze 1 und 2 entspre
chend umzusetzen 

(6) Im Ubrigen genießen bel Inkrafttreten dieses Geset
zes bestehende Wohn-und Betreuungsangebote im Hin
blIck auf dIe Anforderungen an die WohnqualItat Be
standsschutz nach Maßgabe der folgenden Regelungen: 

1. Fur Gebaude, deren Bau bIS zum Ablauf des 9. De
zember 2008 genehmIgt wurde und dIe bis vor Ablauf 
des 15 .  Oktober 2014  genutzt wurden, gelten für die 
Anforderungen an dIe WohnqualItat das Helmgesetz
vom 7. August 1974 m der Fassung der Bekannt
machung vom 5. November 2 0 0 1  (BGBL I S. 2970) 
und dIe Helmmindestbauverordnung m der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. Mal 1983  (BGBL. I 
S . 550) ,  

2 .  Für Gebaude, deren Bau m der Zelt vom 10  Dezem
ber 2008  bIS vor Ablauf des 1 5 .  Oktober 2014  geneh
mIgt wurde und die bis vor Ablauf des 1 5 .  Oktober 
2014  genutzt wurden, gelten dIe Anforderungen an die 
Wohnqualitat nach dem Wohn- und Tellhabegesetz 
und der Durchfuhrungsverordnung zum Wohn- und 
Teilhabegesetz m der bis vor Ablauf des 15 .  Oktober 
2014  geltenden Fassung. 

Fur Wohngemeinschaften 1m Smne des § 24 dIeses Geset
zes, dIe bereits nach Maßgabe der Regelungen des Helm
gesetzes oder des Wohn- und Teilhabegesetzes m der bis 
vor Ablauf des 15 .  Oktober 2 0 14 geltenden Fassung 
betrieben wurden, gelten dIe Anforderungen nach die
sem Gesetz und der Durchführungsverordnung m der ab 
dem 16 .  Oktober 2014  geltenden Fassung, sofern dies aus 
der Sicht der Leistungsanbleterm oder des Leistungsan
bIeters günstIger 1St. 

(7 )  Die Aufgabe einer Nutzung, em wesentlicher Umbau 
oder Ersatzbau fuhren zum Verlust des Bestandsschutzes. 
Bei Umbau- oder Ersatzbaumaßnahmen, die zur Erfül
lung der Anforderungen nach § 20 Absatz 2 Satze 1 , 2 , 4 
und 5 oder § 2 7  Absatz 1 vorgenommen werden, mussen 
dIe umgebauten Zimmer den Anforderungen dieses 
Gesetzes entsprechen; im Ubngen lassen diese Maß
nahmen den Bestandsschutz ebenso unberuhrt wie der 
Wechsel einer Leistungsanbleterm oder eines LeIstungs
anbIeters. 

§ 48 
Bestandsschutzregelung fü r personel le Anforderungen 

(1 )  Beschaftigte, dIe keine Fachkräfte smd, aber nach 
dem Helmgesetz, der Helmpersonalverordnung oder dIe
sem Gesetz in der bIS vor Ablauf des 1 5 .  Oktober 2014 
geltenden Fassung als Fachkräfte bei der Ermittlung der 
Fachkraftquote berucksichtIgt worden sind, werden auch 
welterhm berücksIchtigt, soweit und solange ihre TätIg
keit nicht Anlass zur Beanstandung m Form von entspre
chenden ordnungs behördlIchen Anordnungen gibt. SIe 
kannen berücksIchtigt werden, wenn sie m anderen Lan-

dern nach landesrechtlIchen Vorschnften als Fachkraft 
anerkannt wurden. 

(2) Emrichtungsleltungen, die bei Inkrafttreten dIeses 
Gesetzes bereits ihre TatigkeIt aufgenommen haben, aber 
dIe Anforderungen nach §§ 4 Absatz 9 oder 2 1  Absatz 1 
nicht erfullen, konnen ihre TatIgkeit welterhm ausüben, 
soweit und solange ihre Tatigkeit nicht Anlass zur Bean
standung in Form von entsprechenden ordnungsbehörd
lichen Anordnungen gibt. Soweit Einrichtungsleitungen 
dIe erforderlichen Kenntnisse nach § 2 1  Absatz 1 noch 
mcht nachweIsen kimnen, smd entsprechende Fort- und 
WeIterbIldungen innerhalb von vier Jahren nach Inkraft
treten dIeses Gesetzes nachzuholen. 

§ 49 
I nkrafttreten, Außerkraft treten, Ersetzung von 

Bundesrecht, Beri chtspfli cht 

( 1 )  Dieses Gesetz tntt am Tag nach der Verkundung m 
Kraft. GleichzeitIg tntt das Gesetz uber das Wohnen mit 
AssIstenz und Pflege m Einrichtungen (Wohn- und Tell
habegesetz) vom 1 8 .  November 2008 (GV NRW S. 738) 
außer Kraft. 

(2)  Dieses Gesetz ersetzt im Land Nordrhem-Westfalen 
gemaß Artikel 125  a Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes 
fur die Bundesrepublik Deutschland das Helmgesetz 
vom 7 August 1974 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. November 2001  (BGBL I S. 2970).  

(3)  Die Landesregierung überpruft unter MitwIrkung 
der Arbeitsgememschaft nach § 1 7  dIe Wirksamkeit die
ses Gesetzes und unternchtet den Landtag uber das Er
gebnis bIS zum 3 1. Dezember 2 0 1 9 .  

(4) Das für Pflege zuständIge Mlmsterium uberpruft m 

Abstimmung mlt den kommunalen Spitzenverbänden 
und 1m Einvernehmen mit dem Mimsterium fur Inneres 
und Kommunales sowie dem Finanzmimstenum zum 1.  
Januar 2018 und danach alle fünf Jahre, ob das Gesetz 
bei den betroffenen Gememden und Gememdeverbänden 
zu emer wesentlichen Belastung im Smne des KonneXl
tatsausfuhrungsgesetzes (KonnexAG) fuhrt. Maßstab ist 
ein VergleIch mit dem Gesetz uber das Wohnen mlt Assis
tenz und Pflege m Einnchtungen (Wohn- und Tellhabe
gesetz) vom 1 8 .  November 2008  (GV NRW S. 738) .  Im 
Falle der Feststellung einer wesentlIchen Belastung, ist 
das Gesetz so anzupassen, dass bei den betroffenen Ge
memden und Gemeindeverbanden zukunftig keine kon
nexitätsrelevante wesentllche Belastung mehr entsteht. 

Artik el 3 
I nkraft treten 

Das Gesetz tntt am Tag nach der Verkundung m Kraft. 

Dusseldorf, den 2 Oktober 2 0 14 

(L. S.) 

DIe LandesregIerung 
N ordrhem-Westfalen 

DIe Mmlsterprasldentm 

Hannelore K I' a f t 

DIe Mimsterm 
fur Schule und Weiterbildung 

zugleich für die 
MImsterin für Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege und Alter 

Sylvla L o h  I' m a n  n 

Der Minister 
für WIrtschaft, EnergIe, Industrie, 

MIttelstand und Handwerk 
zugleich fur den Finanzmimster 

Garrelt D u 1 n 

Der Mimster 
fur Inneres und Kommunales 

Ralf J a  g e r  
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Der Minister 
fur Arbeit, IntegratlOn und SozIales 

zugleich für den Minister fur Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

und die Mil1lsterin fur Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien 

Guntram S c h n e I d  e r 

Der Justizmll1lster 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, LandwIrtschaft, 

N atur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e 1 

Die Ministerin 
für InnovatlOn, WIssenschaft und Forschung 

Sven]a S c h u 1 z e 

Die Mil1lsterin 
fur Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h a f e r 

- Gv. NRW 2014 S. 625 

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit 

in Justizvollzugsanstalten des 
Landes Nordrhein -Westfalen 

Vom 2. O ktober 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermIt verkündet wIrd: 

Gesetz zur A nderung 
des Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit 

in J ustizvollzugsanstalten des 
Landes N ordrhein -Westfalen 

Artikel 1 
Ä nderung des Gesetzes zur Verbesserung 

der Sicherheit in J ustizvollzugsanstalten des 
Landes N ordrhein -Westfalen 

In § 3 Satz 2 des Gesetzes zur Verbesserung der SIcher
heit in Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhem
Westfalen vom 27. Oktober 2009 (Gv. NRW S. 540) wird 
dIe Angabe , ,2014"  durch die Angabe , , 2016"  ersetzt. 

Artikel 2 
I nkrafttreten 

DIeses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Dusseldorf, den 2. Oktober 2014 

(L. S.) 

Die LandesregIerung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerprasidentin 

Hannelore K I' a f t 

7124 

DIe Ministerin 
für Schule und WeIterbIldung 

zugleIch für die 
Mll1lsterin fur Gesundheit, EmanzlpatlOn, 

Pflege und Alter 

Sylvia L b h r m a n  n 

Fur den Fmanzminister 
Der Mil1lster 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
MIttelstand und Handwerk 

Garrelt D u I n 

Der Mil1lster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ci g e r  

Der Minister 
für Arbeit, IntegratlOn und SOZIales 

Guntram S c h n e i d  e I' 

Der JustIzmil1lster 

Thomas K u t s c h a t  y 

DIe Mmisterin 
für FamilIe. Kmder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h a f e r 

- Gv. NRW 2014 S. 646 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Zuständigkeiten 
nach der Handwerksordnung 

und der EU/EWR-Handwerk-Verordnung 

Vom 2. O ktober 2014 

Auf Grund 

- der §§ 113  Absatz 3 Satz 3 und 124 b Satz 1 der Hand
werks ordnung m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.  September 1998 (BGBL I S 3074,  2006 I 
S. 2095) ,  von denen § 124 b Satz 1 zuletzt durch ArtI
kel 2 des Gesetzes vom 23 .  Marz 2005 (BGBL I S 931) 
geandert worden ist, 

des § 5 Absatz 3 Satz 1 des LandesorganisatlOnsgeset
zes vom 10.  Juli 1962 (GV NRW S. 421) ,  msoweit nach 
Anhörung des Wirtschaftsausschusses des Landtags, 
und des § 5 Absatz 4 des Landesorgal1lSatlOnsge
setzes, dIe zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW S. 462) geandert worden sind, 
und 

- des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs
WIdrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19 .  Februar 1987 (BGEl I S. 602) 

verordnet dIe LandesregIerung: 

Artikel 1 
Ä nderung der Verordnung 

ü ber die Zuständigkeiten nach der H andwerksordnung 
und der EU/EWR-H andwerk-Verordnung 

§ 3 der Verordnung uber die ZuständigkeIten nach der 
Handwerksordnung und der EU/EWR-Handwerk-Ver-
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